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Erster Artikel. )
Die Klagen über den entstandenen Mangel an Ar¬

beitskräften, welche bereits einen solchen Umfang genom¬
men haben, daß das Haupt-Dircctorium des patrio¬
tischen Vereins sie einer gründlichen Prüfung unterzogen
hat, und die Ausweise der statistischen Tabellen liefern
den Beweis, daß in Meklcnburg seit 12—14 Jahren
eine allmähliche Abnahme der Bevölkerung vorhanden
ist. Wenn ich nun mit meinen Ansichten über die Ur¬
sachen der Entvölkerung und die Mittel und Wege zur
Abhülfe derselben an die Oeffcntlichkeit trete, so leitet
mich nur die Ueberzeugung, daß ich diese Frage viel¬
leicht vorurtheilsfreier auffasse wie mancher Andere und
zwar deshalb, weil auf meinen Gütern bis jetzt sich
noch kein Mangel an Arbeitskräften gezeigt hat und ich
als Ausländer die hiesigen Verhältnisse mit anderen Augen
ansehe wie viele, die in denselben aufgewachsen sind.

Daß diese Entvölkerung sich jetzt zeigt und von Jahr
zu Jahr in immer größerem Maße zunehmen wird,
liegt cinestheils in den allgemeinen Zcitverhältnissen,
anderentheils in den Gesetzen des Landes.

Die großen Nachbarstädte Hamburg, Lübeck undBremen und zum Theil Berlin entziehen dem Lande
jährlich eine große Menge intelligenter Kräfte und wird

Separat-Abdruck aus Nr. 1 der „Lanbw. Annalen" 1865.
. ' 1*
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dieses vom 1. Februar 1865 an wegen dann eintreten¬
der Einführung der Gewerbefrciheit und Erleichterung
der Niederlassung in Hamburg noch mehr der Fall sein.

Außerdem wird Amerika, wenn die Verhältnisse dort
wieder einen ruhigeren Verlauf genommen haben, noch
entvölkernder wie bisher auf Meklenburg wirken. Rech¬

nen wir dazu, welche Arbeiten im eigenen Lande noch

auszuführen sind an Ackermcliorationen, an Bauten, an
Wegeverbcsscrungen, welche Kräfte dann zur Führung
einer intensiven Wirthschaft gehören, so wird Jeder, der
unsere hiesigen Verhältnisse kennt, sagen: all' das ist mit
unserer jetzigen Bevölkerung nicht auszuführen, um so

weniger, wenn nicht bald Wandel geschafft wird, da in
weiteren zehn Jahren die Lücken in unserer Arbeiter-
bevölkerung viel größer geworden sein werden als jetzt.

Es handelt sich nicht darum, Auswege zu ersinnen,
um Diesem zu Gallen die nöthigen Knechte und Mägde,
oder Jenem in der Ernte die nöthigen fremden Tage¬
löhner zu verschaffen; solche kleinlichen Gesichtspunkte
müssen bei Behandlung einer solchen Frage nicht in den
Vordergrund treten, sondern es ist allein darauf das
Augenmerk zu lenken, auf welche Weise der eingetre¬
tenen und stets in progressivem Maßstabe zunehmenden
Entvölkerung Meklcnburg'ö für die Zukunft dauernd
entgegenzutreten ist.

Die Erschwerung der Auswanderung durch Nichtcon-
cessionirung von Agenten, die Anstellung nur eines einzigen
in Schwerin, die Eintretung eines Zwanges zum Die¬
nen des unverheiratheten Theiles der Bevölkerung, oder
wie neuerdings vorgeschlagen, ein erleichterter Gerichts¬
gang zur Erledigung von Streitigkeiten, dieses rechne

ich als Palliativmittel für solche Wünsche, doch werden
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dieselben zu keinem Zwecke führen, denn sie würden
keine weitere Wirkung ausüben, als wenn man versuchte,
durch Anfassen einer Speiche im Rade einer dahin brau¬
senden Locomotive dieselbe aufzuhalten; solche Kleinig¬
keiten helfen nicht mehr, es gilt, sich vollständig klar zu
machen, wie und in wieweit jenen Zeitvcrhältnissen durch
Gesetzcszwang machtgebietend gegenüber zu treten sei! Dazu
ist weder der Einzelne noch eine Regierung im Stande;
nur dadurch, daß man sie begreift, sich über sie stellt und
nach ihnen die Verhältnisse im eigenen Lande ordnet,
kann man sie bewältigen und sich dienstbar machen.

Eö gilt nun, zu untersuchen: Ist der Geist, welcher
in unserer Gesetzgebung waltet, auf dem richtigen Wege,
um dieses zu erreichen; zu welchen ferneren Gesetzen
führen die bestehenden? und wenn wir dann an einem
Abgrunde stehen, zu fragen: Ist es noch und jetzt Zeit,
umzukehren, in andere Bahnen einzulenken und in welche
Bahnen?

Die Zeitverhältnisse sind nicht zu ändern, die sind
gegeben und fortdauernd, denn keine Macht in Meklen-
burg kann unsere großen Nachbarstaaten vom Erdboden
vertilgen, kann Amerika und Australien wieder zum un-
entdeckten Zustande zurückführen. Was sucht nun unsere
Bevölkerung dort in jenen uns theils näher, theils fer¬
ner gelegenen Gegenden? Der intelligente Handwerker,
der Gewerbtrcibcnde, der Kaufmann wendet sich den
großen Städten zu, seiner Aufnahme werden dort keine
oder nur geringe Schwierigkeiten entgegengesetzt, dort
wird ihm seine Intelligenz bezahlt. Der Knecht, der
Tagelöhner geht nach Amerika, ein paar Jahre fleißiger
Arbeit — und der eigene Besitz ist für ihn schon zur
Möglichkeit geworden.
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Wie stellen sich unsere Gesetze diesen berechtigten
Wünschen gegenüber, haben sies versucht, denselben ge¬
recht zu werden, oder läßt der Geist, der in ihnen wal¬
tet, hoffen, daß eine Erfüllung derselben daraus hervor¬
gehen kann? Auf alle diese Fragen muß ich entschieden
mit „Nein" antworten.

Die Bedingungen, welche den Menschen im heimath¬
lichen Lande halten, müssen zuerst erkannt sein und an
ihrer Hand muß die Untersuchung der bestehenden Ge¬
setze vorgenommen werden.

Was fesselt zuerst am Vaterlande?
Es ist die Liebe zu seiner Familie; sie ist es, welche

den Menschen vom leichtsinnigen Auswandern zurückhält;
aber wie manche Thräne eines Vaters, einer Mutter ist
in den letzten 15 Jahren beim Wegzuge der Kinder ge¬

flossen. Die Familie mit ihren zarten Fesseln steht über
dem Gesetze, und sie wird stets und zu allen Zeiten und
unter allen Verhältnissen ihre Wirkung nicht verfehlen.

Zweitens ist es die Liebe zum Vatcrlande, welche mit
unauflöslichen Banden an dasselbe knüpft; wo soll aber
die Liebe herkommen, wo überhaupt kein Vaterland ist,
und der Meklcnburger hat kein Vaterland; ich spreche
nicht von der bevorzugten Classe der Bevölkerung, */8
derselben, auf welche die Heimaehgesetze keine Anwen¬
dung finden, ich spreche von denen, die unter dem Drucke
derselben leiden. Mcklenburg besteht in Hinblick auf
diese Gesetze aus einigen Tausend selbstständigen Staa¬
ten im Staate, die durch eine neue Gesetzgebung im
Domanium, wo sich abgeschlossene Armcngemeinden bil¬
den sollen, theilweise abhängig von dem Willen der
Vorsteher, noch im Zunehmen begriffen sind. So wie
der Meklenburger seinen Fuß über die Grenze seines
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Geburtsortes, sei cs Stadt, Gut oder Dorf, setzt, ist er
im Auslande, nein noch schlimmer, das wirkliche Aus¬
land nimmt ihn gern oder willig auf, das sogenannte
Ausland im eigenen Vaterland stößt ihn zurück, gesetz¬

mäßig kann er nie darauf rechnen, im nächsten Gute,
in nächster Stadt sein Unterkommen zu finden, seine

Heimath zu erwerben. Der Meklenburger hat nur ein
Vaterhaus, eine Vaterstadt, kein Vaterland.

Der dritte Grund ist die Möglichkeit des pecuniären
Fortkommens.

Ist unsere Gesetzgebung so eingerichtet, daß sie allen
Anforderungen, die vernünftigerweise in dieser Beziehung
gestellt werden können, gerecht wird? — Findet die Ar¬
beitsamkeit, Tüchtigkeit und Intelligenz eines Menschen
nicht zufällig Verwendung in seinem Heimathsorte, so

ist er in den meisten Fällen gezwungen, auszuwandern.
Die erste Frage, welche gestellt wird, wenn sich ir¬

gend Jemand bei einer Behörde des Landes zur Nie-
derlaffung meldet, ist, woher er gebürtig sei, und ist er
aus einem anderen Orte und weist auch Fähigkeiten,
entsprechendes Vermögen und die Möglichkeit seiner Er¬
nährung nach, so wird ihm abschläglich beschieden, nur
ganz besonderen Verhältnissen, vielleicht Gesetzumgehun-
gcn, hat er sein Unterkommen zu verdanken. Es eristirt
hier im Lande ein vollständiger Kriegszustand zwischen
den einzelnen Ortsobrigkeiten, man scheut sich, einen
tüchtigen Menschen im Gute für einen speciellen Zweck
aufzunehmen, der vielleicht nur durch einen halb so gu¬
ten aus dem eigenen Gute ersetzt werden kann, man
inhibirt möglichst jede Heirath zwischen eigenen und
fremden Leuten, weil man weiß, daß der Meklenburger
auf einem ritterschaftlichen Gute nur durch seinen Herrn
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zu seiner Selbstständigkeit kommen kann. — Hat ein
Handwerksmeister in einer Stadt tüchtige Gesellen, auch
die Aussicht, dieselbe auf lange Reihe von Jahren zu
beschäftigen und wünscht, daß sie in dieser Stadt, aus
welcher sie nicht gebürtig sind, ansäßig werden, so wird
in der Regel abschläglich bcschicden. Außerdem tritt in
den Städten der Zunftzwang noch einmal Demjenigen,
der die Heimathgesetze glücklich umschifft hat, störend
entgegen, wenn er nicht von letzterem als Meisterssohn
oder beim Aussterbcn einer Meistcrfamilie umgangen
werden kann.

Die Erwerbung von Grundbesitz will ich gar nicht
erwähnen, sie ist im Domanium schwierig und nur von
den augenblicklichen Jveen der Behörden abhängig, wie
überhaupt in diesem Landeötheile nicht nach so feststehen¬
den Principien regiert ist wie im ritterschaftlichen; hier
ist sie nur für den größeren Capitalisten möglich. Un¬
sere Gesetzgebung hat in jeder Hinsicht treu dafür ge¬
sorgt, einem kleinen Bruchtheile der Bevölkerung ein
möglichst sorgenloses Dasein zu sichern und legt diesem
dafür die Verpflichtung auf, so vielen Menschen wie
ihm convenirt ihr Auskommen zu verschaffen; den Rest
kann er ihrem Schicksal überlassen. Und dieses sorgen¬
lose Dasein ließ sich so lange ruhig fortführen, wie die
Krönung des Gebäudes, die Leibeigenschaft, noch cri-
stirte, ließ sich noch mehrere Jahrzehnte fortführen, als
die Bevölkerung sich im ruhigen Gange patriarchalischer
Ueberlieferungen fortbewegte. Da kam das Jahr 1848
und mit dem Patriarchenthum war es vorbei. Die
Heilung der Zwistigkeiten damaliger Tage sah man in
möglicher Beförderung der Auswanderung unliebsam
gewordener Elemente, die Vorbeugung ähnlicher Scenen
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in möglichster Verringerung der Bevölkerung, denn der
Satz schien logisch: ein Land ohne Menschen macht keine
Revolution. Darin sah man damals das Heil und
kaum sind 16 Jahre verflossen, so ist die Arbeiterfrage
eine brennende im Lande geworden, Tausende sind fort¬
getrieben, Tausende sind fortgegangen und ziehen immer
Tausende nach, und in je besseren Verhältnissen jene sich
mit der Zeit befinden werden, je leichter wird cs. beim
regen Verkehr, der jetzt das ganze Weltall belebt, den
Nachfolgenden werden.

Und was ist in diesen 16 Jahren geschehen, um die¬
sem Uebel Einhalt zu thun, ist ein einziges Gesetz ge¬

geben, welches erwarten ließe, daß das Uebel in seinen
Grundzügen erkannt worden sei? Ich spreche nur von
der allgemeinen Landesgesctzgcbung, hervorgebracht durch
Regierung und Stände, ohne die manchen Schritte, die
im Domanium geschehen sind, und die namentlich in
Hinsicht auf Verbesserung des Schulunterrichts groß
sind, zu verkennen. Die Jahre sind hingegangen mit
kirchlichen Streitigkeiten, mit Forst- und Jagdgesetzen,
mit einigen Veränderungen der Rechtspflege, mit einer
neuen Zoll- und Steuergesetzgebung, die wenigstens die
Erkenntniß eines Uebels scheuen ließ, und mit dem un¬
schuldigen Prügelgcsctz. Von Verbesserung des Schul¬
unterrichts, von Vereinfachung des Justizverfahrens, von
Veränderung der Heimathgesetze, von Schaffung eines
unabhängigen Bauernstandes, von Aufhebung des Zunft¬
zwanges war mehrfältig die Rede, aber auch nur die Rede.

Und ist zu erwarten, daß in nächster Zeit das Nö¬
thigste geschehen wird, um dem Uebel an die Wurzel zu
greifen, um der Bevölkerung Meklenburg's die Wünsche,
welche sie ins Ausland treibt, ins Ausland treiben muß,
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und welchen hier im Lande vollständig genügt werden
kann, in keinem Lande bester wie in diesem von Gott
gesegneten, zu erfüllen?

Alle Kundgebungen deuten nur darauf hin, daß die
feste Ueberzeugung in unseren gesetzgeberischen Kreisen
waltet, daß der betretene Weg der allein richtige ist.

Sobald also der Arbeitermangel sich in der Art zei¬
gen wird, daß die gesetzgeberische Thätigkeit sich mit die¬
ser Angelegenheit befassen muß, werden diese Gesetze nur
eine zwingende Beschaffenheit haben. Die bestehenden
Gesetze lähmen nach allen Richtungen hin die freie Wil¬
lensäußerung, und diese Entsagung jedes eigenen Wil¬
lens ist dem Meklenburgcr so tief eingeimpft, daß ich
in den 12 Jahren meiner Thätigkeit in hiesigen Landen
von meinen Tagelöhnern selbst in ihren privativsten An¬
gelegenheiten keine andcde Antwort empfangen habe als
diese: ja, wie der Herr es will.

Alle Kundgebungen über die Abhülfe der Arbeiter¬
noth deuten nur darauf hin, daß ein vermehrter Zwang
gewünscht wird, und will ich hier mit einigen Worten
zeigen, wohin dies führt.

Die Auswanderung und das Nichtdiencnwollen der
unverheiratheten Personen sind kongruente Kundgebungen
einer sich dem Zwange nicht mehr fügen wollenden Be¬
völkerung, und es entsteht die Frage, ob — während
die älteren Leute in Folge Gewohnheit aus früheren
Zeiten keinen eigenen Willen besitzen, diese Gewohnheit
auch bei einer jüngeren thatkräftigen Bevölkerung wie¬
der zu erreichen ist?

Das erste und einfachste Gesetz, welches im Sinne
der bestehenden gegeben werden könnte, müßte der Vor¬
schlag des Districts Güstrow des patriotischen Vereins,
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wie er vorliegt, enthalten, die verschiedenen Auswande¬
rungs-Agenturen aufheben und in eine durch Beamte
verwaltete General-Agentur verwandeln.

Die Folge würde sein das Entstehen einer Menge
Winkel-Agenturen, die um so bessere Geschäfte machen
würden, je größer das Mißtrauen bei dem Einzelnen
gegenüber den Rathschlägen einer Behörve ist. Auch
würde der auswanderungslustige Theil bald lernen, die
Agenturen gänzlich zu umgehen und sich zur Einschiffung
direct an unsere norddeutschen Hafenplätze zu begeben.
Auskunft über Abgang der Schiffe rc. ließe sich leicht er¬
langen. Es würde sich bald herausstellen, daß eine Ge¬
setzgebung von so geringem Zwange gar keinen Er¬
folg habe.

Gegen die nicht dienende unverhcirathete Bevölkerung
könnte mit einer Verdoppelung des schon bestehenden
Contributionsgesetzes vorgegangen werden. Dies würde
aber auch keine Befferung herbeiführen, denn eine Zah¬
lung von 3 oder 6 Thlr. würde in diesem Falle nicht
involviren. Es müßte also zu größerem Zwange ge¬

schritten werden und die ferneren Gesetze weitere Er¬
schwerungen enthalten, als Besteuerung der Auswande¬
rung durch eine Abgabe, die sich nach dem Vermögen
richtete und nicht unter 100 Thlr. zu greisen wäre und
nur Erthcilung der Erlaubniß zur Niederlaffung an
solche, welche eine Bescheinigung über eine wenigstens
8jährige Dienstzeit aufweisen. Die Resultate wären fol¬
gende: Der ärmere und seßhafte Theil bliebe im Lande,
die wohlhabenderen ließen sich durch dieses Gcldopser
nicht abschrecken und die unverhcirathete Bevölkerung
verließe so bald als möglich, wenn sie keine feste Aussicht
aus Niederlassung hätte, das Land. Also der ganze Ge¬
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winn bestände im Festhalten des ärmsten und unintclli-
gentesten Theiles der Bevölkerung.

Die Gesetzgebung müßte also zu neuen Mitteln ihre
Zuflucht nehmen, vollständiges Verbot der Auswande¬
rung, und da eine Bestrafung des doch über die Grenze
Entkommenen nicht mehr stattfinden kann, Bestrafung
seiner zurückgebliebenen Familienglieder; sofortige Unter¬
weisung nicht Dienenwollender zu 3-, 6- oder 9monat-
licher Correction im Landarbeitshause. —

Dieses ist der Abgrund, vor dem man, wie ich sagte,
stehen würde, wenn man versuchte, im Geiste der be¬

stehenden Gesetze die Arbeiterfrage zu lösen, und würde
ebenso schlimme Folgen haben und ebenso unmöglich
sein wie die Wiedereinführung der Leibeigenschaft.

ES ist dieses eine ganz natürliche Folge davon, daß
s. Z. bei Aufhebung der Leibeigenschaft im ersten Vier¬
tel dieses Jahrhunderts die meisten zu derselben in di-
rccter Verbindung stehenden Gesetze in Kraft blieben
und dadurch ein Zwittersystem entstand, welches den zur
Scholle Gehörigen wohl von derselben entband, aber
ihm keinen Spielraum für sein Wollen und seine Thä¬
tigkeit außerhalb dieser Scholle anwies.

Ist jetzt die Arbeiternoth wirklich eingetreten, ist zu
erwarten, daß sie sich steigern wird, ist einzusehen, daß
keine Zwangsmaßregel sie hemmen kann, so giebt cs
nur ein Mittel, um ihr entgegenzuwirken: Gewährung
der Wünsche, die die Bevölkerung ins Ausland treibt.
Dies ist nur durch einen heroischen Entschluß zu erreichen;
alle halben Maßregeln machen das Uebel nur schlimmer,
und dieser Entschluß ist zusammengefaßt in den Satz:

Bruch mit der Vergangenheit und
Freiheit in allen socialen Beziehungen. —



Zweiter Artikel.*)
Tadeln und Niederreißen ist leicht, besser machen und

wiederaufbauen ist schwer, und nur Der hat das Recht
zu jenem, der wenigstens den guten Willen zeigt, zum
neuen Gebäude Bausteine heranzutragen. Hierzu, so

weit wie cs in meinen Kräften steht, etwas beizutragen,
soll der Zweck dieser Zeilen sein. Um aber nicht miß¬
verstanden zu werden, um nicht den Schein der An¬
maßung auf mich zu laden und von vorne herein den
Vorwurf mir zuzuziehen, ich verfolge unter dem Deck¬
mantel einer socialen Frage politische oder gar demo¬
kratische Tendenzen, muß ich auf Folgendes aufmerksam
machen.

Die Ueberschrift meines Aufsatzes lautet u. a.:
„Ideen zur Abhülfe der Entvölkerung Meklcnburg's."
Weder der Raum dieser Blätter noch die augenblickliche
Sachlage gestatten mir mehr zu geben als eine Charak-
terisirung des Geistes, in welchem allein ich eine Lösung
aller schwebenden Fragen für möglich halte; eine genaue
Specialisirung wird hier mir nicht vergönnt sein. Soll¬
ten sich die Verhältnisse vielleicht einmal so gestalten,
daß ähnliche Ideen nach der einen oder anderen Seite
hin practische Geltung erführen, so fände sich vielleicht
Gelegenheit zu einer vollständigen Entwickelung derselben.

Vorurtheilsfrci und zum wahren Segen gereichend
kann nur dann eine sociale Frage beurtheilt werden, i

wenn alle politischen Bestrebungen von derselben fern¬
gehalten werden und keine Partei-Interessen auf dieselbe
einwirken.

') Separat-Abdruck aus Nr. 2 der „Landw. Annalen" 1865.



14

Ist es vielleicht conservativ zu nennen, wenn ein
baufälliges Hans durch immer neue Stützen vor ge¬
wöhnlichen Unfällen bewahrt wird, aber einen großen
Sturm doch nicht überleben kann, sondern dann zusam¬
menbricht, Stützen und Stützende unter seinen Trüm¬
mern begräbt? Oder ist es demokratisch, ein Haus,
dessen Baufälligkcit erkannt ist, niederzureißen und
auf neuem Grunde ein neues zu erbauen? Oder heißt
es conservativ, Einrichtungen mit Gewalt deshalb fest¬
halten zu wollen, weil sie vor 200 Jahren den Zeit-
verhältnissen conform waren; oder das demokratisch, den
veränderten Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen?

Der wahre Conscrvatismus besteht darin, Einrich¬
tungen zu schaffen, die sich fernerhin conservircn lassen
und den Keim in sich haben, auch später eintretenden
Verhältnissen gerecht zu werden. Mein ganzes Bestre¬
ben wurzelt in der festen Ueberzeugung, daß sociale Fra¬
gen, von deren richtiger Lösung das Wohl und Wehe
von Tausenden abhängt, nur nach dem Maßstabe des
wahren vorliegenden und in Zukunft zu erwartenden
Bedürfnisses beurtheilt und gelöst werden sollten und
dürften.

Und deshalb bitte ich alle Leser dieser Zeilen, sie so
aufzunehmen, wie sie geschrieben sind, als den Ausdruck
meiner innersten Ueberzeugung; die vielleicht zu bestimmte
Fassung derselben damit zu entschuldigen, daß diese
Ideen, die sich seit Jahren mit mir entwickelt haben,
die Resultate eines sorgfältigen Nachdenkens sind, mich
aber auf keinen Fall deswegen der Anmaßung zu be¬
schuldigen, denn wenn meine Zeilen von kompetenter
Seite eine eingehende Beurtheilung oder gar Berich¬
tigung erfahren sollten, so ist ihr Hauptzweck in meinen
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Augen erreicht. Wo ich nicht umhin kann, über be¬

stehende Verhältnisse ein scharfes Urtheil auszusprechen,
muß ich bitten, diesem durch Anerkennung meines guten
Willens für das allgemeine Beste das Verletzende zu
nehmen.

Ist cs noch Zeit, in andere Bahnen einzulenken?
Nach meiner Ansicht ganz unbedingt. Es sind hier

im Lande so viele gesunde Elemente, so viele reiche
Hülfsquellen nach allen Seilen hin vorhanden, daß cs
nur der Entfesselung bedarf, um beide zu segcnsvollcr
Wirkung zu bringen-

Und ist es jetzt an der Zeit, diese Entfesselung her¬
beizuführen?

Die Antwort ist leicht gegeben, wenn wir uns die
Bedingungen vollständig klar machen, unter welchen eine
so großartige Reform überhaupt möglich ist.

Der Träger derselben muß ein Landesfürst sein,
lange genug selbstständig thätig in der Regierung, um
alle Verhältnisse genau zu kennen, und gleichzeitig im
thatkräftigsten Alter, um noch die Spannkraft des Geistes
zu besitzen, alle eintretenden Schwierigkeiten zu über¬
winden und im Stande zu sein, das Werk wie aus
einem Gusse durchzuführen. Dieser Landesfürst muß
gleichzeitig das Heft der Regierung so fest in Händen
haben, um alle Partei-Interessen, sie komme» von der
einen oder anderen Seite, von dieser seiner Schöpfung
mit energischer Hand fernhalten zu können.

Um eine sociale Reform mit segensreichem Erfolge
durchzuführen, muß dieselbe auf gesetzgeberischem Wege
durch freien Entschluß der Regierung entstehen. Jede
Reform, die entstanden ist aus dem augenblicklich noth¬
wendigen Nachgeben gegenüber einer Bevölkerung, die
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auf revolutionärem Wege nach mißverstandener, und
wenn erlangt, auch mißbrauchter Freiheit drängt, führt
den Keim des Unterganges in sich; diese Freiheit bringt
nie Segen, — nur Fluch.

Im politischen Parteigetriebe weicht die ruhige Ueber-
legung; nur die Zeiten vollständiger Ruhe im Innern
sind zu Reformen geeignet. Und wie Ruhe im Innern
muß Ruhe nach Außen stattfinden, kein Krieg darf die
Spannkraft des Landes weder materiell noch geistig ge¬
fangen halten.

Die finanziellen Verhältnisse müssen gesund sein, daß
nicht zu befürchten steht, daß unter einer Reform der
Staalscredil leide. Auch die Vermögensumstände der
verschiedenen Classen der Bevölkerung müssen sich in
guten Zuständen befinden und namentlich der Mittel¬
stand und die Arbeiterclasse Kapitalien in den Spar-
cassen angehäuft haben. Die Werthe unserer sämmt¬
lichen Landesproducte müssen sich im Mittelstadium be¬
wegen; dieses erleichtert die nothwendige Regulirung so
vieler mit der Landwirthschaft in Verbindung stehenden
Verhältnisse. Unsere Ernten müssen gut gewesen sein,
damit nirgends durch Mangel und Theurung Nothstände
eintreten, die als augenblicklich hauptsächlich in die
Augen fallend den klaren Blick trüben. — Alle diese
Bedingungen sind in unserem Lande öollständig erfüllt,
werden niemals so erfüllt sein wie grade jetzt und des¬
halb spreche ich meine Ansicht klar und offen aus:

„Jetzt ist die rechte Zeit, um in andere Bahnen
einzulenken."

Eine Hauptbedingung habe ich unerwähnt gelassen;
sie besteht in dem guten Willen aller Meklenburger. Ob
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dieser vorhanden? Die Frage möge sich ein Jeder, in¬
dem er die Hand aufs Herz legt, selbst beantworten.

Der Grundgedanke aller meiner Ideen wurzelt in
dem einen Satze:

„Jeder Meklciiburger ist hcimathbercchtigt im gan¬
zen Lande."

Wenn ich denselben als alles in sich begreifend obenan
stelle, so ziehe ich aus demselben gleichzeitig die Folge- '

rung, daß eine Heimalhberechligung nur dann Werth
hat, wenn dem Berechtigten auch durch die Gesetze keine
Hemmungen in Ausübung seiner Thätigkeit auferlegt
werden. Ich will es klar hinstellen, welche Veränderun¬
gen dadurch in den einzelnen Landesthcilen, Domanium,
Städte unv Nittcrschafl, eintreten; dann, welche
neuen Beziehungen der verschiedenen Landestheilc zu
einander sich ergeben müssen, weiche Einwirkung diese
Veränderungen auf Armenpflege, Justiz- und Schul¬
wesen äußert, und untersuchen, ob auch Gefahren auf
staatspolitischem und staatsfinanziellem Gebiete dadurch
entstehen, zuletzt aber beweisen, daß eine entscheidende
Wirkung aus diesem neuen Stande der Dinge gegen
den sich zeigenden Feind — die Entvölkerung Meklen-
burg's — mit Gewißheit zu erwarten steht.

Der Haupttheil der Bevölkerung im Domanium be¬
steht aus den Zcitpachtbauern; in ihnen liegt und be¬
ruht die Hauptzukunft Mcklcnburg's. Sie sind ein
eigenthümliches Kind der Vergangenheit, entstanden aus
den verwickcltsten politischen Begebenheiten. Sic sind
keine Besitzer und keine Pächter; sie haben und gewäh¬
ren die Mängel, aber nicht die Vortheile, die beiden
Theilen eigen sind.

Das, was dem Besitzer die verbessernde und ver¬
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schönernde Siebe zu seinem Eigenthum einflößt, mit dem
er überhaupt zu einem Ganzen zusammenwachsen soll,
fehlt ihnen, muß ihnen fehlen, denn die nächstkommende
Regulirung nimmt ihnen vielleicht einen bald kleineren,
bald größeren Theil ihrer sogenannten Besitzung.

Das, was die Pachtung einer Domaine einem
Staate liefern soll, eine den Conjunetur-Verhältnissen
entsprechende finanzielle Rente, gewähren sie nicht; denn
rechnet man Administrationskosten, Bauhülfen und Iheilweise
Feuerungsdepuiate ab, so wird der Ertrag dieser be¬
deutenden Ländereien gegen die Größe derselben in gar
keinem Verhältnisse stehen.

Diese Domanialbauern, wenn ich mich so ausdrücken
darf, sind einem verzogenen und verhätschelten Kinde
der Regierung zu vergleichen und sind das geworden,
was solche Kinder werden, wenn sie zum Mannesalter
heranreifen. Keine noch so genaue und pedantische
Gesetzgebung kann aus einem verzogenen Kinde einen
erzogenen Mann bilden; nicht das Zurückbringen in
eine Erziehungsanstalt hilft, nur das Leben mit seinen
scharfen Seiten kann Erziehungsfehler wieder ausgleichen.

Zn dieses Leben führe man die Domanialbauern.
Durch Gesetze wird man sie nie zwingen können, ein
ihnen vielleicht gewünschtes Glück herbeizuführen; man
gebe ihnen freien Raum, um ihr Glück selbst zu erkäm¬
pfen, man mache sie zu vollständig freien Eigenthümern-
Richt hie und da versuche inan dies, wo Bauerndörfer
vielleicht eine drückende Last geworden; nein, auf einMal und in so kurzem Zeiträume wie möglich schaffe
man einen freien Bauernstand. Dann werden die
Bauerngüter keine Handelswaaren, dann wird der Bauer,
wenn auch ganz allmählich, dahinstreben, das von ihm
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erworbene Eigenthum nach jeder Seite hin auch als sein
Eigenthum zu verwerthen.

Der Ucbergang wäre wie folgt zu ermöglichen:
Die bestehende Zeitpachl wäre als Kanon, etwa mit

Erlaubniß zur Ablösung, auf der Hufe zu lassen, Ge¬
bäude wären nach Taxe ihres augenblicklichen Werthes
vom Bauern käuflich zu übernehmen, ebenso die Hof-
wehr nach einer den jetzigen Conjuncluren enlsprcchen-
ven Taxe, nicht nach der Cammcrlarc von 1806. Außer¬
dem hätten diejenigen Bauern, welche 150—200 boni-
tirtc Scheffel in Pacht haben, für die EigenthumS-Er-
werbung x

/12 des kapitalisirtcn Kanons, die über 200
'/6 desselben als Kapital zu zahlen. Besitzen sie kein
Vermögen, so wird dieses Kapital incl. Kanon als erste
Hypothek eingetragen. Noch zu gewährende Fcucrungs-
dcpukate wären, zu Geld berechnet, vom Kanon zu kür¬
zen. Außerdem wären alle Communal-Abgabcn an
Kirche, Schule und zu gemeinschaftlichen Lasten nach
wie vor von ihnen zu tragen und sic in Hinsicht der
Staatsabgabcn allen LandeSeinwohncrn gleichzustellen.
Bei Errichtung des Hypothckenbuchcs wäre auch der
Hufenstand festzustellen. Die Bauern empfangen ihre
Hufe auf diese Weise als freies, aber zugleich auch als
untheilbares Eigenthum, erblich in gerader Linie,
nach dem Rechte der männlichen event, weiblichen Erst¬
geburt, mit der Bedingung der Abgabe der Hälfte des
Werthes der Stelle an alle übrigen dirccten Erben.

Um aber Terrain zu gewinnen zu freien eigenen
Büdner- und HäuSlcrstclle», hätten sie die Freiheit, */gihres Areals zu diesem Zwecke zu veräußern, und um
die Sicherung ihres Hypothckenwcscns gleichzeitig zu
ermöglichen, die Verpflichtung, 1

I6 ihrer sämmtlichen
2*
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Hypothckenschulden auf Fol. 1 beginnend zu tilgen und
diese Veräußerung im Hypolhekenbuchc anmerken zu
lassen. Durch alle diese Bestimmungen wird der Zeil-
pachtbaucr ein freier Eigenthümer, unabhängig von jeg¬
licher Administration, vollständig auf sich selbst und seine
eigene Thätigkeit angewiesen, aber auch erfüllt von dem
Bewußtsein, daß daö, was er thut, er für sich und
seine Kinder thut, und je mehr er gewirkt hat auf der
ihm zum Eigenthum überwiesenen Scholle, je conserva-
tivcr wird er in seiner Gesinnung, je dankbarer, je fester
in seiner Treue gegen den angestammten Fürsten, der
ihm diese Wohlthat erwiese». Von der Regierung hat
er nichts mehr zu hoffen und zu erwarten, als eine
durch richtige Ausübung der Gesetze im Lande obwal¬
tende Ruhe und Ordnung, und dazu an seinem Theile
beizutragen, treibt ihn das eigene Interesse. Außerdem
werden Millionen, die jetzt völlig brach liegen, in nutz¬
bringende Kapitalien verwandelt; wozu die Summen,
welche hierdurch in die Rcgierungskasscn fließen, benutzt
werden können, werde ich später anführen.

Der zweite Theil besteht aus den Erbpächtern.
So verschieden die Zeiten und in Folge dessen auch

die Ansichten waren, in denen die Erbpacht-Contracte
entstanden, so verschieden ist auch deren Inhalt. In
einer Hinsicht sind sie alle gleich; sie enthalten eine
Menge der Controlle unterworfenen und roch nicht zu
controllirenden Bestimmungen. Auch diese Erbpächter
müßten sämmtlich freie Eigenthümer werden. Bedin¬
gungen ihres Contracts, welche für die Regierung ein
finanzielles Werthobjcct enthielten, wären durch Kapita-
lisirung zu erledigen; alle übrigen, die hauptsächlich hin¬
eingesetzt sind, um unter allen Umständen der Zahlung



des Kanons sicher zu sein, wären zu streichen, denn ohne
solche Sicherheit hat der Erbpächter einen privaten Cre¬
dit in zweiter Priorität; welche Gefahr liefe also die
Negierung? Ja, diese Bestimmungen haben anderer¬
seits einen Nachtheil für die Regierung, sie schwächen
in ihren Folgerungen sehr häufig den Privat-Credit des
Erbpächters und machen es ihm dadurch wieder schwer,
seinen Verpflichtungen gegen die Regierung nachzukom¬
men. Auch diejenigen Fesseln, welche hie und da noch
den Häusler und Büdner drücken, wären zu entfernen,
und dieselben, indem sie vollständig freie Eigenthümer
werden, unabhängig von jeglicher Administration hin»
zustellen. Ein Baupolizeigesetz regelte die Erbauung
neuer, die Durchbauung alter Gebäude dieser Stellen.
Die 200 OR., welche die Häusler meistentheils als
Zeitpächtcr in Benutzung haben, wären ihnen gegen eine
Kapitalisirung der Pacht als Eigenthum zu überweisen.
Allen diesen freien Eigenthümern stände cs frei, nach
ihrem eigenen Ermessen Wohnungen zum Vermie-
thcn auf ihrem Grund und Boden, wenn sic dabei
Rechnung zu finden glauben, zu erbauen; das Bedürf¬
niß nach Arbeitern würde dieses von selbst regeln und
darin die zahlreichste Klasse der Domanialbevölkerung,
die Gehöftstagelöhncr und Einlieger, Unterkommen fin¬
den. Auch diese würden in Zukunft unabhängig da¬
stehen, angewiesen auf den Erwerb durch ihrer Hände
Arbeit. Jede Beihülfe der Regierung durch Feucrungs-
deputate, freien Arzt, Medicin, billigste Vcrmiethung
von Ackerpcrtincnzicn und unentgeltliche Fuhren müßte
in Zukunft aufhören, nur das Holzsammeln wäre nach
wie vor zu gestatten.

Die Stellung des GehöftstagclöhncrS zum Bauern
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wäre vem contractlichen Ucbereinkommen beider zu über¬
lassen. Die Einlieger oder freien Arbeiter wären auch
in Zukunft in Hinsicht ihrer Ernährung auf die Arbeit
in näherer oder weiterer Umgebung angewiesen; die
Tagelöhne würden sich dann nach dem Bedürfnisse der
Arbeiter und nach der Concurrcnz richten. Ich will
hier vorweg eines Ausspruches erwähnen, der oft bei
der Klage über Arbcilermangel laut wird, daß nämlich
im Domanium mehr Arbeiterwohnungen gebaut weiden
sollen, um die Ausführung der Arbeiten auf den ritter-
schaftlichen Gütern zu ermöglichen.

Kann man einer Negierung unter den jetzigen Ver¬
hältnissen verdenken, daß sie nicht darauf eingeht, wenn
von ihr verlangt wird, nicht allein für Arbeiter, sondern
auch für billige Arbeiter zu sorgen, wo sie selbst für
Aufführung der Gebäude, für Acker, Feuerung, Armen¬
wesen große Opfer bringen muß und keinen anderen
Vortheil davon hat, als daß die Herren Gutsbesitzer
sich selbst aller dieser Ausgaben entledigen und durch
einen billigen Tagelohn, den sie ausgeben, diesen Vor¬
theil in ihre eigene Tasche fließen lassen. Welche Ver¬
pflichtung hat die Regierung diesem Begehren gegen¬
über? Auch nicht die allergeringste. Wer eine Arbeit
auszuführen hat, der muß auch die Kosten dieser Arbeit
bezahlen können und darf keine Geschenke erwarten.

Also auch die Gehöftstagclöhner und Einlieger be¬
kämen eine freie Existenz und die Freizügigkeit, die bis jetzt
nur thcilweise dem Namen nach im Domanium eristirre,
würde zur Wirklichkeit. Keine Administration würde in
Zukunft nöthig haben, sich mit der mühsamen Arbeit
der Micths- und Unterbringungsrcgulirungen zu befassen.
Jedem wäre freigestellt, dort sein Unterkommen zu suchen.
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wo ihm die Aussicht auf Verdienst und das Freistehen
einer Wohnung die Möglichkeit desselben darböte. Das
ganze Verhältniß zwischen Vermiclher und Miether
würde ein anderes werden; ersterer würde nicht mehr
in Sorge dafür sein, dazu gezwungen zu werden, einen
unliebsamen Miclhsmann in seine Wohnung aufzuneh¬
men und wäre deshalb leichter zur Erbauung derselben
geneigt; kein Miether wäre in Zukunft übertriebenen
Forderungen ausgesetzt, die freie Concurrcnz würde diese
Verhältnisse regeln; er müßte aber auch von Seiten des
Amtes jedes ihm in der Regel nur nolhgcdrungen ge¬
währten Schutzes bei eintretender Obdachlosigkeit ent¬
behren, müßte seine eigene Haut zu Markte tragen und
darnach seine Aufführung einrichten. Ich glaube, die
Vergangenheit hat uns zu klar den Beweis geliefert,
daß die Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer, die Verhältnisse der Anzahl der Arbeiter zur
vorhandenen Arbeit, die Wohnungs-Angelegenheiten sich
durch keine, auch nicht durch die mit der größten Ein¬
sicht ausgearbeiteten Gesetze reguliren lassen; solche Ge¬
setze verbessern nie ein bestehendes Uebel, verschlimmern
cs in der Regel. Nur eine freie Concurrcnz, aber voll¬
ständig frei, kann die Arbeiterfrage in allen ihren Con-
fequcnzen zum segensreichen Austrage bringen.

Dem Administralivvcrfahrcn blieben im Domanium
in Zukunft nur noch die in Zeitpachr weggegebenen Höfe
unterworfen. In der Stellung derselben wäre nichts
zu ändern. Die contractlichc Arrangirung der Verhält¬
nisse der Gutstagelöhner nähme entweder die Regierung
selbst in die Hand oder überließe sic dem derzeitigen
Pachtinhabcr.

Das Verhältniß der Pächter zu der Regierung wird
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durch meine Ideen nach keiner Seite hin verändert,
könnte deshalb von mir ganz mit Stillschweigen über¬
gangen werden, aber um zu zeigen, welche Früchte eine
naturgemäße Entwickelung, eine freie Concurrcnz und
Entledigung von Fesseln bringt, will ich eine» Augen¬
blick bei den Cammerpachtungen verweilen-

Bei Acquirirung einer Cammcrpachtung herrscht
wirklich und in der That freie Concurrcnz, cs wirb nicht
nach Hcimathsbcrechtigung gefragt, nur indircct ein¬
gezogene Erkundigungen über die Persönlichkeiten sind
maßgebend. Die Bewirthschaftung des Grundstücks ist
bis auf geringe contractliche Beschränkungen ganz dem
Ermessen deö Pächters anheimgegeben. Und welche Wir¬
kung hat freie Concurrcnz und freie Wirthschaft aus¬
geübt trotz den mancherlei Beschränkungen, die bei einer
Pachtung immer bleiben müssen? Dieses System einer
Freiheit hat Geld in die Landcöcasscn gebracht, die Cul¬
tur in den Grundstücken befördert, und ich sage nicht
zu viel, wenn ich behaupte: den großen Aufschwung,
welchen die Landwirlhschaft in den letzten 20 Jahren in
Meklenburg genommen, verdanken wir hauptsächlich den
Cammcrpächtcrn, welche durch die zwingende Nothwen¬
digkeit einer freien Concurrenz genöthigt waren, ihre
ganze Energie, geistige Regsamkeit und Spekulation zu¬
sammenzuraffen, um ihre Existenz sicher zu stellen und
die ihnen freigegebene Bcwirthsckastungsart ihrer Güter
richtig auszunutzen.

Wenn durch eine Freiheit, die immer noch beschränkt
bleiben muß, schon solche Resultate erzielt worden sind,
sollte dann eine wirkliche Freiheit deö Besitzes im gan¬
zen Lande besorgnißerrcgende Gefahren im Gefolge ha¬
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ben? — nicht vielmehr mit bestimmter Aussicht den

größten Segen erwarten lassen? —

Dritter Artikel.')
Wenden wir uns nun zu den Städten, so finden

wir dort ein großes Hcmmniß, welches der Heimaths-
bcrechtigung jedes Mcklcnburgcrs im ganzen Lande nicht

die segensreiche Wirkung zu Theil werden läßt, die ihm
gegeben werden müßte, um seine Thätigkeit zur vollen
Entwickelung gelangen zu lassen. Dieses Hemmniß müßte

beseitigt, die Zünfte müßten aufgehoben und Gewerbe¬
freiheit eingeführt werden.

Da diese Angelegenheit kaum in hiesigen Landen

angeregt ist. da die Erledigung derselben nach dieser

Richtung hin, wie ich weiß, aus großen, beinahe all¬

gemeinen Widerspruch stoßen wird, so will ich sie einer

ganz eingehenden Beleuchtung unterwerfen.
Die Art ihrer Entstehung und die damalige Noth¬

wendigkeit dericlbcn wird uns heute die Beantwortung
der Frage erleichtern: Sind die Zünfte den augen¬

blicklichen Zcitvcrhältnisscn entsprechend, oder sind sic,

weil die sic ins Leben rufenden Ursachen hinfällig ge¬

worden, entbehrlich?
Die Zünfte sind ein Kind des Mittelalters.
In dem damaligen schwach entwickelten RechtSzustandc

galt der Einzelne nichts, nur Corporationen konnten sich

in dem wilden Raub- und Partcilcbcn damaliger Tage
Geltung verschaffen. Die letzten Regicrungsjahre der
Hohenstaufen, die Zeit des Interregnums, die schwachen

*)

*) Separat-Abdruck aus Nr. 3 der „Landw. Annalen» 1865.
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Regierungen eines Ludwig von Baiern, Karl IV., Wen¬
zel und Ruprecht waren die Wiege der Zünfte. In einer
Zeit, wo die Vchmgerichte dem Deutschen als einziges
Mittel galten, ein Verbrechen zu bestrafen, in einer Zeit,
wo die Kaisergcwalt ohnmächtig, die Fürstcngewalt im
Kampfe lag aus der einen Seite gegen das, freilich von
ihr selbstgewählte Oberhaupt, auf der anderen gegen
einen sich unabhängig fühlenden Adel und gegen die
theils garnicht, theils halb unterworfenen Städte, in
einer Zeit, wo nicht einmal einzelne Stätte, nein, —
nur bald kleinere, bald größere Bündnisse derselben sich
gegen das Raubritlerthum zu wehren vermochten, in
einer Zeit, wo dem Geiste derselben gemäß die Patrizier
in den Städten ein keiner Macht unterworfenes Regi¬
ment führten, in einer solchen Zeit, wo eine vollstän¬
dige, das Gesetz verachtende Ungcbundenheit »ach allen
Richtungen herrschte, wie sollte da der Einzelne Schutz
finden für seine schöpferische Thätigkeit. Der Einzelne
war damals eine machtlose Null den im wilden Sturme
sich um ihn bewegenden Massen gegenüber. Damals
war die natürliche Folge solcher Verhältnisse die Bil¬
dung von CorporaUonen, bestehend aus allen gleichen
Interessen und gleichen Zielen nachstrebenden Persönlich¬
keiten, jedes Handwerk that sich zusammen, cs entstan¬
den die Zünfte- Zhre ersten Grundbestrcbungen waren
darauf gerichtet, innerhalb ihrer Corporationen Ordnung
und Gesetz herzustellen und aufrecht.zu erhalten.

Aus den damals vorliegenden Verhältnissen und
den ganzen damaligen Zcitanschauungen entsprangen
allmählich auch die übrige», oft bis ins einzelne gehen¬
den Bestimmungen, wie sie in die Zunftrollen aufge¬
nommen wurden.
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Die Zerstückelung des Reiches in bald mehr, bald
weniger sonveraine Staaten, seien es geistliche oder

weltliche Fürstenthümer, freie Reichsstädte, Reichsgrafcn
oder Reichsrittcrschaften, die strenge Abgeschlossenheit, oft
vereint mit dem feindlichen Gegenübcrtretcn der dadurch
entstandenen Stände, war so in Mark und Bein des

deutschen Volkes übergegangen, daß eine Einrichtung,
die nicht auf Trennung des Ganzen und cvrporalivcr
Abschlicßung der freilich naturgemäß zu einander gehö¬

renden Glieder basirt war, undenkbar erschien. Hieraus
mußte sich historisch eine Theilung aller Handwerker
nach ihren verschiedenen Gewerben ergeben, die, so lange

sie gemeinsame Ziele verfolgten, zu einander hielten,

sonst aber in ihren Privatintcressc» sich stets feindlich

gegenüber traten, und erklären sich daraus alle uns
sonst oft völlig unbegründet erscheinenden Bestimmungen
in den Zuustrollen.

Wie die Zünfte nun allmählich durch einen immer
mächtiger werdenden Corporalionsgcist erstarkten und
fühlten, daß sie eine Macht im Staate seien, wurden
sic die Träger demokratischer Ideen, und aus der gan¬

zen Zeit vom Anfange deS 14. bis zum Anfange des

17. Jahrhunderts erzählen uns die Chroniken der deut¬

schen Reichsstädte fast ausschließlich von den Kämpfen
der Patrizier und der Zünfte um den Besitz der Staats¬
gewalt- Sowie allmählich aus dem Feudalstaale des
Mittelalters sich der Rechtsstaat der Neuzeit entwickelte,
erblaßte von selbst die Macht der Zünfte, und die einst
segensreiche Abgeschlossenheit und ängstliche Ueberwachung
führte in neuester Zeit nur zu gehemmter Entwickelung
einer vorwärts strebende» Thätigkeit und zu kleinlicher
Pedanterie gegen freie Arbeit.
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Alle socialen Gesetze müssen auf die augenblicklichen
Zcilverhältnisse basirt werden und so gewiß wie ein
Jeder mir einräumen wird, daß ein Deutschland vor
400 Jahren und ein Deutschland der Jetztzeit sich in
socialer Beziehung in keiner Weise mit einander ver¬
gleichen lassen, so gewiß wird mir Jeder auch einräumen,
daß die Zünfte, nachdem die sämmtlichen Ursachen, welche
ihnen ihre Entstehung gaben, vollständig zu eristiren
aufgehört, bei den ganz veränderten Zeitverhältnissen
jeglichen Boden unter ihren Füßen verloren haben.
In der jetzt herein gebrochenen glücklichen Zeit ge¬

nießt jeder des vollständigen Schutzes der Gesetze; cs
bedarf nicht mehr des Auftretens einer mächtigen Cor¬
poration. um sich das Recht zu ertrotzen. In der jetzt
nach allen Richtungen hin fortschreitenden Bildungs-
Periode ist jedem weiter strebenden Menschen tausendfache
Gelegenheit gegeben, seine Kenntnisse zu erweitern und
bedarf dazu nicht mehr eines genau durch Zunftgesetzc
vorgeschriebenen Lehr- und Reiscplancs.

Ein Zeichen davon ist, daß die althergebrachten Be¬
stimmungen durch Gesellen- und Meisterstücke die Be¬
fähigung zum Eintritt in die Zunft zu beweisen, zum
reinen Formenwescn hcrabgesunkcn ist und keinen An¬
haltspunkt für wahre Tüchtigkeit mehr bilden.

Ehe ich nun den Beweis antrete, daß die Zünfte,
denen ich jede historische Nothwendigkeit in jetziger Zeit
absprechen mußte, nur entschiedene Nachtheile im Ge¬
folge haben, will ich erst eine Erscheinung erwähnen, die
der neueren Zeit angehört.
In dem neuen Zeitalter, veranlaßt durch die viel¬

seitigen Erfindungen desselben, haben sich eine Menge
neuer Gewerke, unabhängig von der Zunft, gebildet
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und kommen, indem sie viele Arbeiten liefern, die frü¬
her unbekannt waren, in fortwährende Collision mit den¬
selben. Woran liegt es nun, daß aus diesen Kreisen,
wie z. B. der Maschinenbauer, Wagcnfabrikanten, Uhr¬
macher, Jnstrumenlcnbauer, Gassitiingsarbcitcr und wie
sie alle heißen mögen, niemals der Wunsch nach Bil¬
dung einer Zunft rege geworden, — ja, noch mehr, —
daß so viele, indem sic allen bekannten Arbeiten neue
Namen gaben, suchten, die Zünfte zu umgehen und sich

von ihren Fesseln zu befreien?
Die Antwort ist nicht schwer. Wenn heute keine

Zünfte eristirten, so würde kein Mensch daran denken,
sie ins Leben zu rufen; denn unsere jetzigen Zeitver-
hältnisse bieten auch nicht die geringste Ursache zu ihrem
Entstehen dar.

Der tüchtige und fleißige Mann arbeitet sich, wenn
' ihm freier Spielraum gelassen wird, stets und unter
allen Umständen durch; den untüchtigen trägen Mann
wohlhabend zu machen, dazu sind keine Gesetze im
Stande, oder wenn, so doch nur auf Kosten der ganzen
Bevölkerung. Es ist eine ganz merkwürdige Erschei¬
nung, die nirgends so klar ans Tageslicht tritt wie hier
in Meklenburg, daß aste Gesetze, welche noch direct aus
dem Mittelalter stammen oder geistig mit demselben ver¬
wandt sind, sämmtlich die Folgen haben, die Untüchtig-
keit und Trägheit gegenüber der Intelligenz und dem
Fleiße zu begünstigen, als wenn gerade die am wenig¬
sten leistende Classe der Bevölkerung den größten An¬
spruch auf eine Unterstützung durch die Gesetze hätte.
Es wird hierdurch auf indirectem Wege der Wohlstand
des Landes auf eigenthümliche Weise untergraben: indem
man, ohne es zu wissen und ohne cs zu wollen, hofft,
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durch dem entsprechende Gesetze aus einem unbedeutenden
oder gar sittlich herunter gekommenen Menschen einen
tüchtigen Staatsbürger zu erziehen, diese Hoffnung aber
selten oder nie erfüllt wird, führt man indirekt durch
dieselben den Nachtheil herbei, wirklich tüchtige Menschen
zum Verlassen ihrer Heimath zu zwingen-

Hier an diesem geheimen Uebel liegt die Haupt-
ursache der Entvölkerung Meklenburg'S. Allgemein habe
ich in Vorstehendem schon auf die durch die Zünfte sich
zeigenden Mängel hingewiesen; durch Anführung einiger
Thatsachen werde ich versuchen, den Beweis ihrer Nach-
thciligkeit zu führen.

DaS Verhältniß der Meister zur Zunft fei zuerst er¬
wähnt- Sic nützt ihnen selbst gar nicht, jeder tüchtige
Handwerker wird mir das einräumen. Nicht der Schutz
vor Concurrenz ist das Wünschenswerthe, sondern die
Besiegung derselben- Sie nützt selbst den weniger Be¬
gabten nicht, denn direct schafft sie ihnen keine Arbeit,
keinen Erwerb. Sic schadet -dem tüchtigen Manne, in¬
dem sic ihm seine Niederlassung erschwert, häufig aus Be-
sorgniß vor seiner Tüchtigkeit ihm unmöglich macht. Sic
schadet dem Untüchtigen, indem sie ihn zwingt, Meister zu
werden,wenn ihm auch jeglicheBegabung zum Meister fehlt;
als Geselle hätte er sein gutes Brod haben können, jetzt
als Meister fristet er kümmerlich sein Dasein. Wie viele
giebt cs in den Städten dieses Landes, welche, wenn
ihr Meisterstolz sie nicht davon abhalten müßte, als Ge¬
sellen unter ihren College» zu arbeiten, dieses gern thä¬
ten, um ihre Familie besser zu ernähren. Es giebt
viele Menschen, ja, es ist die Mehrzahl, die ausgezeich¬
net im Stande ist, mechanisch eine vorgeschriebene Ar¬
beit auszuführen, aber um ein Geschäft zu leiten, eigene
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Combinationen den Wünschen ihrer Abnehmer entgegen¬

kommend zu entwerfen, dazu sind sie nicht im Stande.
Was hilft dem Gesellen die Zunft? Wenn er zu-

gcrcis't kommt, so hat er nur geringe Wahl, bei welchem

Meister er seine Arbeit beginnen will, muß vielleicht eine
Arbeit ausführen, der er entweder nicht gewachsen ist,

oder die er schon zur Genüge kennt, und die er. um
seine Ausbildung in weiterem Maße zu bewerkstelligen,

gerne mit einer anderen vertauschen möchte. Sein Col¬
lege befindet sich bei einem anderen Meister in ganz
derselben Lage und wenn sie tauschten, wäre beiden ge¬

holfen. Aber dieses ist den Bestimmungen der Zunft-
gesetze entgegen, sic müssen deswegen abgehen und wer¬

den fremd gemacht, reisen vielleicht nach einigen Tagen
wieder zu und nun beginnt das Lotteriespicl aufs Neue.
Diesem schreienden Mißstande soll durch eine Regierungs¬
verordnung neuesten Datums abzuhelfen versucht werten.
Oder die Gesellen finden augenblicklich keine Arbeit in
ihrer Zunft, sind aber sonst zu dieser oder jener Arbeit
geschickt, aber die eigene oder fremde Zunft verbietet es

ihnen, sic anzunehmen.
Zu hungern ist ihnen erlaubt, nicht zu arbeiten.
Bei der großen Anziehungskraft der großen Städte

für junge Gesellen wird cs den Meistern in hiesigen
Landen immer schwerer, Gesellen zu bekommen, sic müssen
häufig aus dem Grunde lohnende Arbeiten abweisen;
nur durch große Concessionen in Hinsicht auf Freiheit
der Bewegung ist dem Uebel zu wehren.

Alle Verbindungen eines Handwerks unter einander
zu wohlthätigen Unterstützungszwecke», die ihre gerecht¬
fertigte Ursache haben, würden auch nach Aufhebung der
Zünfte fortbestehen. Bei Einführung der Gewerbe-
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freiheit müßte der Betrieb mancher Gewerbe zur Be¬
förderung der allgemeinen Sicherheit einem Polizeigesctzc
unterworfen bleiben.

Der Vorwurf, der stets der Einführung der Ge¬
werbefreiheit und dem Aufhören der Zünfte gemacht
wird, ist die Bevorzugung des Kapitals vor der Arbeit.
Diesem Vorwürfe ist gewiß nach keiner Seite hin die
Berechtigung abzusprechen.

Aber ist darin ein so großer Uebclstand zu suchen,
daß daS Kapital sich industrieller Unternehmungen be-
meisterl und sie auszubeuten sucht? Kann zum Beispiel
nicht die Anhäufung großer Kapitalien in einer Hand
im Grundbesitze eben so nachtheilige Folgen für ein Land
haben? Und giebt es überhaupt ein Mittel, um die
Zeitverhältnisse selbst zu verändern? Sowie ihrer Zeit
sich die Zünfte bildeten, um der Macht der rohen Ge¬
walt siegreich gegenüber zu treten, so würden jetzt an¬
dere Einrichtungen entstehen, um der Macht des Kapi¬
tals zu begegnen. Die Zünfte sind keine solche Ein¬
richtungen; diese müssen sich naturgemäß aus den be¬

stehenden Ucbelständen entwickeln und ebenso, wie die
Zünfte seiner Zeit ohne Zuthun einer Regierung ent¬
standen, werden diese aus dem gesunden Sinne der Be-
theiligtcn von selbst hervorgehen, wie uns die freien
Associationen und die Gewerbehallen schon beweisen.

Die Einführung der Gcwcrbefrciheit in den Städten
müßte naturgemäß die Ausdehnung derselben, auf das
platte Land zur Folge haben. Hier wirken noch andere
in jeder Hinsicht beschränkende Bestimmungen dem Auf¬
blühen des Handwerks nachtheilig entgegen und hat die
Erfahrung längst gelehrt, baß dieselben stets umgangen
werden mußten, sobald sich bei einem Handwerker nur
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die geringste wcilerstrcbcndc Thätigkeit zeigte. Gerade
diese Frage ist bei den in letzter Zeit staitgefundenen
Verhandlungen über Veränderung der Zoll- und Steuer¬
gesetzgebung einer eingehenden Erörterung unterzogen
worden, aber ohne Erfolg; jede Veränderung der Ver¬
hältnisse scheiterte an dem Bestehen der Zünfte; nur
durch die Einführung der Gcwcrbcfreihcil ist auch die¬
sem Uebel abzuhelfen. —

Vierter Artikel.*)
Uebergehcnd zu einer Betrachtung der Verhältnisse

im ritterschaft li ch en LandeSthcilc tritt uns dort so¬
fort die Erscheinung entgegen, daß die Entvölkerung
gerade in diesem Landcsthcile die größte Ausdehnung
erreicht hat.
In den Städten und deren Gebieten vermehrte sich

die Bevölkerung in den 11 Jahren von 1851—62 um
13,287, im Domanium verminderte sic sich um 117
Seelen. Welch traurigen Eindruck macht nun die That¬
sache, daß im ritterschaftlichen Landestheile nicht allein
der naturgemäße Zuwachs der Bevölkerung fehlt, son¬
dern wir noch 4084 Seelen verloren haben. Meklcn-
burgcr, Landsleute von uns, Menschen wie wir, habenwir hinausgctriebcn in eine ungewisse Zukunft. ^Manche
mögen in der Fremde ihr gutes Auskommen gefunden
haben, viele sind vollständig zu Grunde gegangen, alle
aber haben ihr Vaterland verloren und sind meisten-
theils der Kirche entfremdet. War es uns erwünscht,
daß sie gingen? Gewiß nicht, denn sonst würden wir sie

*) Separat-Abdruck aus Nr. 4 der „Landw. Annalen" 1865.
3
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jetzt bet dem eintretenden Mangel an Arbeitskräften

nicht sehnlichst zurückwünschen. Ist es unter solchen

Umständen unrecht oder gar gesetzwidrig, genau zu prü¬

fen, ob wir ganz unschuldig an dieser Erscheinung sind?

Nicht dadurch, daß man ein bestehendes Uebel igno-

rirt, sondern dadurch, daß man es in seinen Ursachen

erkennt, ist man im Stande, es zu heilen. Die be¬

stehende Gesetzgebung hat also in dieser Hinsicht im rit-
tcrschaftlichen Landcstheilc am nachthciligstcn gewirkt,

und betrachtet man dieselbe genau und mit unparteiischem

Auge, so werden diese Folgen als ganz naturgemäß, ja

als historisch berechtigt erscheinen.

Selbst ohne Kenntniß der Gesetze läßt sich aus dem

Resultate der statistischen Tabellen genau der-Procentsatz

der Freiheit in socialer Bewegung, welcher in den ver¬

schiedenen Landestheilcn den Einzelnen geblieben, ermit¬

teln. Das Facit dieses Rechcnerempels stimmt nach

Kcnntnißnahme der Gesetze mit der durch dieselben ver¬

statteten Freiheit genau überein.

Gestützt auf vorher angegebene Zahlenvcrhältnissc

komme ich zu dem Resultate: in den Städten nahm die

Bevölkerung zu, folglich war dort etwas Freiheit der

Bewegung vorhanden, im Domanium blieb sie stehen,

also war hier die Freiheit gleich Null, in dem Ritter-

schaftlichen nahm die Einwohnerzahl ab, die Freiheit

blieb unter Null.
Gestützt aus die Kcnntnißnahme der Gesetze, komme

ich zu dem gleichen Resultate.
Die städtischen Communalverbände von 2000—25,000

Einwohnern gestatten dem Einzelnen selbst bei nach

außen hin abschließenden Gesetzen eine freiere Bewegung.

Die nominelle Freizügigkeit im Domanium läßt noch
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den Gedanken an eine Freiheit der Bewegung bestehen.
Die vollständige Abgeschlossenheit im rittcrschaftlichen
Landestheile hemmt diese Freiheit vollkommen.

Wo wir hier im Lande nur eine Spur von Frei¬
heit, sociale Bewegungen betreffend, entdecken können,
sehen wir sofort die segensreichsten Erfolge, wo diese
Freiheit fehlt, die bctrübendsten Nachtheile. Gerade diese
Erscheinung bestärkt mich in dem Festhalten an dem von
mir aufgestellten Grundsätze:

„Heimalhsbcrechtigung jedes Meklenburgcrs im
ganzen Lande!"

Den größten Vortheil von diesem Gesetze hat nach
meiner Ansicht der große Grundbesitzer. Ihm ist cs
unter den gegebenen Verhältnissen ebenso wenig wie, ja
»och weniger als der Domanial-Vcrwaltung zu verdenken,
daß er die Erlaubniß zur Niederlassung auf ein Mini¬
mum beschränkt.

Mit jedem Tagelöhner, den der Gutsbesitzer auf sei¬
nem Gute aufnimmt, ist er fast unlösbar verbunden, eine
Scheidung kann nur ausnahmsweise stattfinden; des¬
wegen das große Bedenken bei Aufnahme desselben.
Gleichzeitig übernimmt er die Verpflichtung, für die in
seinem Gute zur Hcimathbcrechligung gelangende Be¬
völkerung stetö und zu allen Zeilen, auch für die kom¬
menden Generationen, zu sorgen und für die Trägen
und Untüchtigen unter denselben besonders; denn die
Fleißigen schlagen sich von selbst durch, besitzen auch noch
Ehrgefühl, während die Ersteren nur ihre bevorzugte
Stellung auszunutzen bestrebt sind.

Nicht die wirklichen Kosten, als Erbauung der Woh¬
nungen, Abgabe von Feuerung, von Acker, Futter und
Weide für eine Kuh, überhaupt nicht die augcnblick-

3'
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lichen Ausgaben für zu leistende Arbeit verhindern den

Gutsbesitzer an Bcrmchrung seiner Bevölkerung; nein,

die möglichen Unannehmlichkeiten, welche dieses unauf¬

lösliche Zusammenleben mit für ihn vielleicht unpassen¬

den Persönlichkeiten herbeiführen kann und die Furcht

vor Uebcrlastung des Gutes durch eintretende Unglücks¬

fälle unter der arbeitenden Bevölkerung machen ihn stets

bedenklich bei Erthcilung eines Wohnungsschcincs. So
liegen die Verhältnisse selbst für den liberal denkenden

Gutsbesitzer; bei dem redlichsten Streben und besten

Willen ist er nicht im Stande, seine Arbcitcrbevölkcrung

in dem Grade zu vermehren, wie er sic beschäftigen

könnte, da diese Vermehrung vielleicht in Zukunft seine

eigene Eristcnz in Frage stellt, und so gern er jene

wollte, muß er bekennen: ich kann die mir entgegen¬

stehenden Verhältnisse nicht bewältigen. Er versucht

vielleicht, den bestehenden Gesetzen durch alle möglichen

Erleichterungen, die er der ihm anvertrauten Bevölke¬

rung angcdeihen läßt, ihre Schärfe zu rauben; mildern

kann er die Folgen der bestehenden Gesetze wohl, auf¬

heben nicht- Aber diese Folgen treten erst dort klar

zu Tage, wo die Gutsbesitzer darnach streben, die

bestehenden Gesetze ganz zu ihrem Vortheile aus¬

zubeuten. Diese Gutsbesitzer nämlich, die durch das

Eingehen von Wohnungen sich der Verpflichtungen

gegen eigene Tagelöhner zu entledigen suchen, um

den Vortheil zu benutzen, den ihnen die Domanial-
verwaltung durch ihre Zuschüsse zum Lebensunterhalte

der unter ihrer Regierung wohnenden Arbeiterklasse ge¬

währt; die cs sich ausgerechnet haben, cs wirthschafte

sich mit fremden Tagelöhnern billiger als mit eigenen,

und aus den angeführten Gründen auch Recht dazu ha-
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bcn, dies zu behaupten; die aber, indem sie den kleinen
Rest ihrer Bevölkerung nicht in dem Sinne behandeln,
daß sie ihnen gleichgestellte Christen sind, diese Guts¬
besitzer, den erstrebten Vortheil zwar erreichend, führen
dann doch die Folge herbei, daß sie den ihnen gebliebe¬
nen kleinen Rest, welcher keinen Schuß gegen solche Be¬
handlung hat, zur Auswanderung veranlassen. Dem Uebel,
unter welchem diese beiden so verschieden denkenden
Gutsbesitzer leiden und leiden lassen, ist nur durch eine
allgemeine Hcimathbcrcchtigung abzuhelfen. Beim ersten
Theile fallen dann bei Gewährung einer Niederlassung
alle Bedenken fort; der zweite Theil muß seine Ansich¬
ten ändern ovcr gewärtig sein, seinen Acker selbst be¬
stellen zu müssen. Kein Gesetz kann er mehr zum Deck¬
mantel seiner Handlungsweise aufsuchen, kein Gesetz zur
Abhülfe seiner Noth verlangen. Er ist vollständig aus
sich selbst angewiesen und die Noth wird ihn zwingen,
das zu werden, wozu kein Gesetz ihn zu bilden im
Stande war.

Die Veränderung, welche die allgemeine Heimath-
bcrcchtigung im ritterschaftlichen Landestheile hervor¬
bringen müßte, ist wenig in die Augen springend, aber
darum doch tief einschneidend in die bestehenden Ver¬
hältnisse.

Der Gutsbesitzer müßte auf alle seine Vorrechte ver¬
zichten, würde vollständig dem freien Bauern gleichgestellt,
oder besser gesagt, — ein Jeder würde im Besitze der
Rechte sein, die sich aus seinem freien Grundbesitze, je
nach der Größe desselben, naturgemäß entwickeln.

Die Vorrechte, welche der Gutsbesitzer hat. sind
in meinen Augen vollständig illusorisch. Was hilft
cs uns, daß wir das Recht der Ertheilung der Nie-
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derlaffung haben, wenn wir selbst und vielleicht noch
unsere Kinder unter einer verkehrt getroffenen Wahl
leiden muffen? Was hilft uns das Recht der Kündi¬
gung eines Tagelöhners, wenn wir vorher wiffen, er
kann und wird nicht ziehen, und wir auch wissen, daß,
entziehen wir ihm Emolumente, wir uns nur einen
Spitzbuben erziehen? Außerdem sind wir in dieser An¬
gelegenheit im entschiedenen Nachtheile, da wir die Kün¬
digung seitens der Tagelöhner stets annehmen müssen.
Oder hüben die uns durch die Patrimonialgerichtsbar¬
keit verliehenen Vorrechte: die Erlaubniß, selbst Recht
zu sprechen, unter Umständen sogar in eigenen Angele¬
genheiten; das Recht der Selbstwahl eines Patrimonial-
richters und event- Anstellung desselben auf Kündigung,
herbeizuführen durch 2

/3 Majorität der am Patrimonial-
gcrichte Bctheiligten, den geringsten positiven Werth für
uns? Dem einzelnen Gutsbesitzer fehlt die nothwendige
Vorbedingung, die von einem Richter gefordert wird;
er ist genöthigt, Recht zu sprechen in eigener Sache,
wenn er dieses Recht ausüben will, denn es ist kaum
ein vorkommender Rechtsfall auf einem riltcrschaftlichen
Gute zu denken, bei dem der Gutsbesitzer nicht mehr
oder weniger selbst intcrcssirt ist.

Er soll Recht sprechen und hat entweder gar keine

oder nur geringe Kenntnisse von demselben, er hat dem¬
nach nie den sonst gesetzlich vorgeschriebenen Richtereid
geleistet.

Der angestellte Patrimvnialrichter befindet sich Zeit
seines Lebens in einer schiefen Stellung den ihn an¬

stellenden Gutsbesitzern gegenüber, die schon zu manchen
Conflicten geführt hat.

Schädlich wirken diese Vorrechte sofort für den Guts¬
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bescher, wenn ein von ihm selbst gefälltes Urtheilen
höherer Instanz verändert oder gar umgestoßen wird;
dann bekommt seine Autorität den ihm untergebenen
Leuten gegenüber einen gewaltigen Stoß- Auch hinter¬
läßt immer jedes zu Ungunsten der Leute vom Patri-
monialrichter gefällte Urtheil Erbitterung, weil die An¬

sicht einmal leider allgemein geworden, wenn auch mit
Unrecht, daß Parteilichkeit vorherrsche, und wird diese

Ansicht noch genährt, wenn in höherer Instanz anders
entschieden wird. Für mich hat die Patrimonialgerichts¬
barkeit gar keinen Werth. Da die an ihr erkannten
Mängel mich sofort von ihr zurückgeschreckt haben, habe
ich dieselbe in den 12 Jahren meiner hiesigen Ansässig¬

keit niemals benutzt. Sie ist auch bei den zwischen mir
und meinen Leuten bestehenden und auch durchgeführten
rein contractlichen Verhältnissen vollkommen entbehrlich.
Auch die Patrimonialgerichte stammen aus dem Mittel-
alter, wo die Gerichtsbarkeit gleichzeitig mit dem Grund
und Boven verliehen wurde. Dem Rechtsstande und
Rcchlöbewußlsein der Neuzeit ist diese Institution fremd.

Das Verhältniß der Zeit- und Erbpachibauern im
ritteeschafllichen Landcstheile würde genau in derselben
Art und Weise wie im Domanium zu regeln sein, und
findet alles dort Gesagte auch hier Anwendung. Auch
die Freiheit der Baucrstellen, l

/s ihres Areals unter den
angeführten Bedingungen zu veräußern, müßte auf alle
rilterlchafllichen Güter ausgedehnt und die Thcilbarkeit
derselben bis zur Größe einer Hufe hinab erweitert wer¬
den. Die Erbauung und Besetzung von Wohnungen
jeglicher Art bliebe nach wie vor ein Recht des freien
Gutsbesitzers und stände es Jedem frei, nach seinem
besten Ermesse» auf seinem Gute außer an die contract-
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Arbciier zu vermiethen, gleichartig vcn Einliegern im
Domanium.

Das contractlichc Verhältniß mit unseren Tagelöh¬
nern würde nach wie vor fortbestehen und nur zwei
Sachen sich ändern. Uns würde die Möglichkeit eröff¬
net, die Kündigung eines Tagelöhners wirklich auszu¬
führen und unseren Arbeitern, hauptsächlich der unvcr-
heiratheten Klaffe, Gelegenheit geboten, sich im ganzen
Lande anzusiedeln.

Für eine» Theil der Bevölkerung im Ritterschaft-
lichen wäre die Bestimmung der Hcimathbercchtigung im
ganzen Lande am allersegensreichsten. Ich meine die
Kinder der Schullehrer und Handwerker; sie besitzen de
facto keine Heimath, wenn sie nicht daö Geschäft des
Vaters übernehmen, wozu doch nur eines von ihnen
gelangen kann. Die übrigen müssen entweder in den
Tagclöhnerstand zurücktreten oder - auswandern.

Fünfter Artikel.*)
Der Ueberblick über die bezüglichen hier im Lande

bestehenden Verhältnisse ist beendigt, cs ist nachgewiesen
worden, wo und wie der Grundsatz: „Hcimalhbercch-
tigung aller Meklenburger im ganzen Lande" verändernd
wirken würde. Nun bliebe zu fragen: Welche Bezie¬
hung der verschiedenen Landestheile zu einander ergicbt
sich aus diesen Veränderungen?

Nach Durchführung dieser Heimalhsgesetzgebung tritt
auch auf weiteren Gebieten eine Vereinigung der bis

) Separat.Abdruck au» Nr. 5 der „Landw. Annalen" 18ß5.
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jetzt social getrennten Theile des Landes: Domanium,
Städte und Ritterschaft, als solche ein. Ebenso wie
jetzt schon die kirchlichen Verhältnisse sich ganz gleich¬
mäßig über das ganze Land erstrecken, würde dieses in
Zukunst mit dem Armen-, Schul- und Gerichtswesen
der Fall sein.

Kein Gesetz steht zur Heimathgesctzgebung in so
naher, vollständig verwandter Beziehung wie das über
Armenpflege, und ich weiß, jeder aufmerksame Leser
meiner Ideen wird oft den Gedanken gehabt haben:
„Wie wird es in Zukunft mit der Armenversorgung
unter diesen ganz veränderten Verhältnissen?" Ich muß
aufrichtig selbst gestehen, unter allen in den Bereich der
Erörterung gezogenen Fragen hat keine zu ihrer Beant¬
wortung so gerechtfertigte Bedenken in mir hervorgeru¬
fen wie gerade dieie.

Alle Philosophen, Staats- und Nativnalöconomen,
Stifter religiöser Sccten zu allen Zeiten, unter allen
Verhältnissen und in allen Wcltgegcndcn haben unS
diese Frage vollständig ungclös't und unbeantwortet über¬
geben. Und deswegen wird und kann auch Niemand
von mir verlangen wollen, daß ich etwas Vollkommenes
in Vorschlag bringen werde und bringen kann.

Daß es überhaupt Arme in der Welt giebt, ist ein
Uebel, welches nicht zu beseitigen ist, welches ertragen
werden muß. Nach keiner Seite hin haben die bestehen¬
den Gesetze so segensreich gewirkt, wie gerade nach die¬
ser, sowohl um Armuth vorzubeugen wie um sie zu mil¬
dern; ja, es war eigentlich der Grundgedanke unserer
ganzen Gesetzgebung, hier und da freilich beeinflußt
durch manche Privatintercssen, Verhältnisse im Lande
herzustellen , welche die Armuth unmöglich machten.
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Halten unsere Gesetze, während sie auf der einen
Seite bis anö Ertrem gingen, um wenigstens jenen se¬
gensreichen Erfolg zu erlangen, nicht in ihrem Gefolge
so manche Ucbelstänre herbeigeführt, die schon zur Ge¬
nüge von mir erörtert sind, und dadurch selbst diesen
Erfolg in Frage gestellt, so wäre in Hinsicht auf Armcn-
gesetzgebung nichts Vollkommncres zu erreichen gewesen.

Deswegen knüpfe ich mit meinen Ideen an unsere
jetzigen Gesetze an, welche, indem sic das Recht gaben,
die Erlaubniß zur Niederlassung zu ertheilen, dafür die
Erfüllung der Pflicht verlangen, die Armenversorgung
zu übernehmen.
In dem Falle, daß eine Hcimathberechtigung für alle

Einwohner des Landes stattfindet, ist damit das Recht
für einen Jeden gleichfalls erworben, sich dann zu vcr-
hcirathen, wenn ihm die Aequirirunz einer Wohnung,
sei es durch Miethe oder Kauf, gelungen ist. er seiner
Mililairpflichl genügt, keine criminelle Verbrechen verübt
Hai und keine Unterstützung aus der Armcncassc em¬
pfängt. Das Recht der Gründung eines eigenen Haus¬
standes wäre also in Zukunft nur von diesen Bedingun¬
gen abhängig und erlösche damit das Recht der cin^
zclncn Behörden, darüber zu bestimmen; cs ginge also
damit das Recht auf jeden Staatsbürger über wie auch
die Pflicht, zur Armenversorgung nach seinem Vermögen
beizusteuern. Es folgt also hieraus naturgemäß der Satz:

„Eine allgemeine Heimathsberechtigung bedingt
eine allgemeine Armenunterstützung."

Diese wäre, wie gesagt, zu regeln. Ein allgemeines
Landesgesetz bestimmte zuerst, wer als arm zu rechnen
wäre und überhaupt Unterstützung zu gewärtigen hätte,
und wäre zu diesem Zwecke die sämmtliche Bevölkerung
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des Landes, aus der überhaupt ein Anspruch auf Ar-
menvcrsorgung zu erwarten stände, in drei Klaffen zu
theilen. In die erste Klaffe gehörten alle, sei cs von
einer Behörde, sei es von Privaten, mit einem festen
Gehalte zu gewissen Dienstleistungen angestellten Per¬

sönlichkeiten. und wären zu derselben aus unserer länd¬
lichen Bevölkerung zu rechnen: alle Statthalter, Vögte,
Rademacher, Vorhäker, Kuhhirten, Schäfer, Kutscher,
Bediente, Gärtner, Zägcr u. s. w-, und aus den
Städten, die dort dem entsprechende Stellungen ein¬
nehmen. — Diese wären in Zukunft nur mit der Ver¬
heißung einer bestimmten Pension von dem Belheiliglcn
anzustellen und hätten niemals Ansprüche auf eine Ar-
menuntcrstützung, sondern wären mit derselben an ihre
resp. Dienstherren zu verweisen.

Die zweite Klaffe bestände aus den cvntractlich an¬
gestellten Tagelöhnern. Verarmte ein solcher in Folge
von Krankhlitsfällen oder stürbe derselbe und hinterließe
seine Wittwe und Kinder in armen Verhältnissen, so
hätte rer Dienstherr, mit welchem der Contract ge¬

schloffen war, '/„ die allgemeine Armcnverwaltung 3jt
zu bezahlen.

Die dritte Klaffe bestände aus den Einlieger», freien
Arbeitern, Handarbeitern, Büdnern, Häuslern, überhaupt
allen, die sich in vollständig freien Verhältnissen befän¬
den, und wären diese ganz der Armenverwaltung zur
Unterstützung zu überweisen. ,

Außerdem wären in diesem Gesetze die Größe der
zu gewährenden Armenunterstützung und die Umstände,
welche dieselbe herbeiführen müßten, zu präcisiren.

Die Einthcilung in Armcnbezirke wäre genau nach
den Kirchspielen zu beschaffen und in jedem ein Armen-
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collrgium zu bilden, bestehend aus dem Ortspastor als
Vorsitzenden, und hätte in diesem Collegium jeder Be¬
sitzer einer bonitirtcn Hufe für jede in seinem Besitze
befindlichen Hufe eine Stimme, Bauern und kleinere
Grundbesitzer wählten nach der Anzahl der ihnen zusam¬
men gehörenden Hufen die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder. In den Städten würde die Einrichtung
unter Berücksichtigung der dortigen ganz anders liegen¬
den Verhältnisse ähnlich zu treffen sein-

Alle diese Collegien ständen unter dircctcr Aufsicht
der Regierung und liquidirtcn ihre Kosten bei einer Cen-
tral-Armenverwaltungs-Bchörde, die dieselben wieder nach
den bestehenden VermögenSverhältnisscn auf das ganze
Land vertheilten.

Verarmte Jemand in einem Armenbezirke oder läge
in Folge ganz außergewöhnlicher Umstände die Unmög¬
lichkeit vor, daß sich Jemand anderswo eine Wohnung
anschaffen könnte, so müßte er in seinem Wohnorte ver¬
bleiben, wenn sich nicht herausstellte, daß in einem an¬
deren Armcnbezirkc sowohl die Armenversorgung wie auch
die Wohnungsangclcgenheit leichter zu ordnen wäre.

Die Motive zu diesen Ideen liegen in den natur¬
gemäßen Folgerungen, die sich aus dem Verhältniß der
allgemeinen Heimathsberechtigung zur Armenpflege her¬
leiten lassen.

Auch t^s Schulwesen müßte nach Einführung dieser
Heimathsberechtigung, wenigstens nach einer Seite hin,
einer größeren Veränderung unterliegen, und ist meine
Ansicht, daß dieselbe nicht allein dann, sondern auch jetzt
schon unter allen Bedingungen eintreten müßte. Es
steht nichts in der Welt in engerem Zusammenhange,
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muß sich folgerichtiger aus einander ergeben, als Zwang
und Dummheit, Freiheit und Bildung.

Alle Diejenigen, welche den Zwang nach allen Rich¬

tungen hin als die alleinige Grundlage der Gesetze ver¬

treten, haben das vollständigste Recht, die Dummheit
nach Möglichkeit zu befördern, und ist der Ausspruch,

der manchmal gehört wird: „Das Volk muß in seiner

Dummheit erhalten werden," aus dem Gesichtspunkte

eine richtige logische Folgerung.
Ebenso müssen Diejenigen, welche das Princip der

freien socialen Bewegung vertreten, ihr ganzes Bestre¬

ben dahin richten, nach Kräften dafür zu sorgen, daß

eine richtige und verständige Bildung nach Möglichkeit
verbreitet wird, denn was hilft einem Menschen die Frei¬

heit, wenn ihm die Bildung fehlt, um dieselbe richtig
anzuwenden?

Wenn ich von Freiheit und Bildung spreche, so bitte
ich, mich nicht mißverstehen zu wollen, ich gebrauche

diese Worte nur in ihrer edelsten Bedeutung, wie sie

naturgemäß hervorwachsen sollten aus den Lehren unse¬

rer evangelisch-lutherischen Landeskirche. Es ist wahr¬

haft erfreulich zu sehen, mit welcher speciellen Fürsorge

gerade auf dieser allein richtigen Basis im Domanium
für die Schulen gewirkt wird, wie zuerst für eine den

entsprechenden Verhältnissen angepaßte Ausbildung der

Lehrer Sorge getragen, wie ihre pecuniaire Stellung
ihren Leistungen entsprechend geregelt, wie die Wohnun¬
gen und Schullocalitäten zweckentsprechend eingerichtet
und der Schulbesuch durch geeignete Gesetze beaufsichtigt
wird. Auch die Städte haben auf dieser Bahn weiter
vorwärts gestrebt und haben den veränderten Zcitver-
hältnissen Rechnung getragen. Die Erfolge können nicht
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gleich sichtbar werden, aber bie segensreichen Früchtekönnen nicht ausbleiben.
Welchen traurigen Erscheinungen begegnen wir aberim rittcrschafllichen LandcSthcile- Abgesehen von dengeringen Bestrebungen Einzelner liegt hier das Schul¬wesen vollständig im Argen. Nirgends eine Auöbildungs-

stättc für Lehrer, nur ausnahmsweise werden semina¬ristisch gebildete Lehrer gewünscht und in der Regel nur
solche, welche im Eramcn durchgcfaUcn sind, weil diesegeringere Ansprüche machen; sonst werden sic aus demHandwerkerstände genommen, wenn dort sich Persönlich¬keiten finden, die entweder für ihr Fach unbrauchbar
sind oder eine besondere Begabung zum Schulhaltcn in
sich fühlen. Wie gering aber deren Kenntnisse häufig
seien, ist leicht zu erachten. Die gesetzliche Bestimmung
über die Gehalte der Lehrer ist so niedrig gegriffen,daß sie eben vor dem Toblhungcrn geschützt sind, er¬reichen nicht die Höhe der zum Theil sogar gesetzlich denTagelöhnern und Deputalistcn zugesicherten Emolumente.Die Schullocalitäten selbst sind auf das geringste Maß
beschränkt. Außerdem ist die vollständig abhängigeStellung vom Gutsherrn so wenig seiner Stellung an¬gemessen und wirb häufig so ausgebeutet, daß jegliche
Lust zum tüchtigen Betriebe des Unterrichts vollständigerlahmen muß. Dem Gutsherrn gegenüber steht derSchullehrer im Dorfe in einem ungünstigeren Verhältniß
als der Tagelöhner, und zwar auS dem Grunde, weiler für seine Emolumente keine dirccte Gegenleistungübernimmt, sondern nur eine indirekte, das Schul¬
halten.

Außerdem ist das Gefühl der Heimathlosigkcit seinersämmtlichen Kinder, wenn sic nicht vielleicht das Glück
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haben, in dem Gute als Tagelöhner angestellt zu wer¬
den, auch schwer durchs Leben zu tragen.

Die Stellung eines ritterschaftlichcn Schullehrers ist

nach beiden Seiten hin, sowohl nach der, was er leisten

soll, als nach der. was er dafür zu empfangen hat, so

trostlos, daß mir Worte fehlen, um mich noch weiter
über dielen Punkt auszusprechcn.

Keine der übrigen Verhältnisse hier im Lande bedür¬

fen so sehr der Abänderung wie gerade diese; und viel,
viel wäre erreicht, wenn nur einmal begonnen würde,
hierin elwas zu thun und diesem wichtigen Zweige des
Staatölcbcns eine Verbesserung zu Theil werden zu lassen

und der Privatwillkür zu entziehen. — Wenn schon an¬

dere Uebelstände sich durch Gesetze schneller erledigen
lassen, so ist dies in Bezug auf Veränderung der rittcr-
schaftlichen Schulverhältnisse ein anderer; sie kann erst

nach Verlauf einiger Decennien überhaupt segensreiche

Erfolge ausweisen, deshalb lege man bald, gleich Hand
ans Werk. Ich habe bis jetzt geschrieben, es müßte,
weil ich mir meiner Schwäche bei Beantwortung der

vielseitigen Fragen, die ich mir vorgelegt habe, wohl
bewußt bin, hier aber sage ich, es muß Wandel gc-
schaffl werden, denn der Zustand, wie er hier im Lande
offen vor unseren Augen liegt, ist vor Gott nicht län¬
ger zu verantworten-

Meine Ideen betreffs Hebung des Schulwesens im
ritterschaftlichen Landcsthcilc wären folgende. — Es
müßte das Seminar zur allgemeinen Landesanstalt er¬

hoben, nur die Anstellung solcher mit guten Zeugnissen
aus demselben entlassenen Lehrer erlaubt, die gesetzliche

Dotation derselben um 25 pCt. erhöht und in dieser Art
auch in Zukunft von dem Gutsbesitzer getragen werden
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Außerdem müßte der Lehrer gleichzeitig einen Zuschuß
aus allgemeiner Landescaffe erhalten, damit er eine un¬
abhängigere Stellung seinem Gutsherrn gegenüber ein¬
nehme. Eine allgemeine Lehrerwittwencaffe wäre ins
Leben zu rufen. Liegt es im Bereiche der Möglichkeit,
die gewiß nur zu allgemeinem Segen gereichende Ver¬
wirklichung dieser Wünsche unter den bestehenden Ver¬
hältnissen auszuführen? Nicht einmal diese Frage wage
ich mit Za zu beantworten! —

Auch beim Zustizwcsen müßte eine Veränderung
stattfinden und die Amts-, Stadl- und Patrimonialgcrichte
zu einem Gerichte combinirt werben. Dadurch würde
der Gerichtsgang eine ungemeine Erleichterung erfah¬
ren. Eine weitere Ausführung dieses Gedankens muß
ich einer kundigeren Fever überlassen, die besser im
Stande ist als ich, unsere verwickelten gerichtlichen Ver¬
hältnisse einer klaren Prüfung zu unterziehen. Nur möchte
ich an dieser Stelle erwähnen, daß ich die Einführung
von Dienstbüchern für entschieden wünschcnswerlh halte.

Welche Gefahren könnten nun in politischer Hinsicht
diese Veränderungen so mancher socialen Beziehungen
im Gefolge haben? Mit wenigen Worten will ich diese
Veränderungen im Zusammenhange erwähnen. Aus den
drei verschiedenen Landestheilen des Staates würde ein
Ganzes, die Zeitpachtbaucrn würden freie Eigenthümer,
«ine jetzt der besonderen Fürsorge stets bedürftige Ar-
beitcrbevölkerung würde in einen auf sich selbst angewie¬
senen Arbeiterstand verwandelt, an die Stelle der beste¬
henden Zunftordnung träte die Gewcrbefreihcit, eine
Zerthcilung des großen Grundbesitzes wäre durch Ge¬
setze weniger beschränkt, auch außer den contractlich an¬
gestellten Tagelöhnern wäre die Entstehung kleiner Grund-
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besitzer und freier Arbeiter im rittcrschaftlichen Landes¬
theile ermöglicht, die Armenpflege würde eine auf gleichen
Lasten und Pflichten und gleichen Rechten basirtc Gestalt
gewinnen, das Schulwesen den an dasselbe gestellten
Anforderungen entsprechen, das Zustizwesen ccntralisirt
werden.

Wenn ich mich mit Beantwortung jener Frage direct
auf das Regierungsgebiet begeben muß, nicht mehr, wie
bisher, an die Folgen einer bestehenden Gesetzgebung
mich halten kann, sondern eigentlich die möglichen Ge¬
fahren, die aus den neuen Verhältnissen sich ergeben
und auch die beiderseitigen Vortheile gegen einander
abwägen soll, so tritt mir die Unmöglichkeit vor Augen,
das zu sagen, was ich denke.

Deswegen bin ich genöthigt, mich nur auf ganz all¬
gemeine Bemerkungen zu beschränken. In der Ver¬
einigung der drei Landestheile auf weiteren Gebieten
zu einem Ganzen kann keine Gefahr liegen; sic würde
die Macht der Regierung nur stärken. Das Uebcrgchen
eines Theils des dem Staate gehörende» Domaniums
an einen freien Bauernstand hat anscheinend eine Ge¬
fahr im Gefolge: es geht nämlich der Krone ein großer
Grundbesitz verloren. Doch nicht direct in dem Grund¬
besitze liegt die Macht einer Regierung, sondern nur in
dem Nutzen, welchen derselbe gewährt, und dieser Nutzen
kann nur ein zwiefacher sein, erstens ein moralischer, in¬
dem der Grundbesitz dem Thron eine Stütze gewährt,
und zweitens ein finanzieller, indem er eine Rente ab¬wirft. Der Boden an und für sich gewährt niemals
eine Stütze, sondern nur die Bevölkerung, die denselben
bewohnt. In Hinsicht auf diese ist meine Ansicht fol¬
gende:

4
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Der erste Blick wird freilich das Urtheil fällen: der
Zcitpachtbauer und der in jeder Kleinigkeit abhängige
Arbeiter ist leichter zu regieren, weil er abhängig ist,

aber bei genauerer Erwägung wird dieses hinfällig,
denn jeder abhängige Mann hat noch nicht das erreicht,
wonach er berechtigter Weise vielleicht streben kann oder
glaubt streben zu können; jede Gelegenheit, die ihm die
Möglichkeit zeigt, sich zur Unabhängigkeit empor zu ar¬
beiten, und läge sie auch auf dem Wege der Gewalt,
wird er ergreifen und ein Spiclball in den Händen ge¬

wissenloser Volksvcrführer werden- Dagegen wird ein
freier Bauernstand eine kräftige Stütze einer Regierung.
Er ist nicht so mächtig, um schaden zu können, und doch

mächtig genug, um Schaden abzuhalten; er besitzt zu
wenig, um eine selbstständige Macht der Regierung ge¬

genüber zu bilden, und zu viel, um nicht Alles aufzu¬
bieten, durch Mitcrhaltung von Ruhe und Ordnung
sein Eigenthum sicher zu stellen. Dem finanziellen Nutzen
werde ich nachher noch einige Worte widmen. —

Eine Arbeiterbevölkerung kann nie einen moralischen
Nutzen, die Stütze eines Thrones zu sein, oder einen
finanziellen Nutzen, einen großen Zuschuß in die Staats-
casse zu liefern, gewähren. Zst dafür gesorgt, daß die
Bedingungen ihrer Ernährung erfüllt sind, so ist das
Mögliche geleistet, und diese Bedingung wird leichter
durch eine freie Bewegung herbeigeführt als vermittelst
einer Beschränkung durch Gesetze. Mit der sicher ge¬

stellten Existenz eines Arbeitcrstandes werden die aus
demselben einer Regierung immer drohenden Gefahren
mehr und mehr gemindert.

Ob die Handwerker in Folge einer Zunft oder in
Folge der Gewerbefreiheit sich eine wohlhabende Zu-
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kunft sichern, kann einer Regierung gleich sein, sie hat
nur ihr Augenmerk bei Erlassung entsprechender Gesetze
darauf zu richten, daß dieses geschehen kann, und diesem
Zwecke entspricht unter den jetzigen Zeitverhältnissen die
Gewerbefrciheit entschieden besser als die Zünfte.

Eine weitere Zertheilung des großen Grundbesitzes
wird nur ganz allmählich stattsinden können, auch ganz
dem Privatcrmcsscn jedes Einzelnen überlassen bleiben
müssen, und da dieselbe stets auf große Schwierigkeiten
stößt, selten eintreten.

Auf die übrigen Veränderungen der Verhältnisse im
ritterschaftlichen Landestheile finden die Bemerkungen,
die zum freien Bauernstände und der Arbeitcrbevölkerung
im Domanium gemacht sind, ihre Anwendung.

Die allgemeine Armenpflege würde der speciellen
Ueberlastung einzelner, vurch ihre Bodenverhältnisse oder
sonstigen Sachlagen besonders ungünstig gestellter Lan-
destheilc vorbeugen, also diese Gefahren beseitigen.

Die Reorganisation des Schulwesens würde einem
schon lange von Seiten der Regierung anerkannten
Mangel, der gleichzeitig eine Gefahr in sich trägt, ab¬
helfen, und die Centralisation des Justizwcsens dasselbe
mehr als jetzt in die Hände der Regierung legen. —

Eine Hauptgefahr könnte durch alle diese Verände¬
rungen sowohl für die Regierung wie für jeden Einzelnen
hervorgebracht werden: die Entstehung eines Proletariats.

Die Furcht vor dieser theile ich in keiner Hinsicht.
Wenn es möglich wäre, auf den verschiedenen von mir
beleuchteten Feldern des staatlichen Lebens gleichzeitig
mit dieser Reform vorzugehen, so wäre Meklenburg im
Stande, nur durch seinen Ackerbau und die Folgen des¬
selben einige Hunderttaujend Menschen mehr zu ernäh-

4*
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ren, ohne daß zu befürchten stände, daß der Mangel an
Arbeit industrielle Unternehmungen ins Leben rufen
müßte.

Bevor aber ein solcher Zuwachs der Bevölkerung
erreicht ist, sind wieder 100 Jahre verflossen und die
dann lebenden Generationen sind in jener Zeit ebenso
berechtigt wie wir, den dann bestehenden Zcitverhältnissen
Rechnung zu tragen.

Eine große Macht der Regierung beruht eben in
der Erhebung von durch Sländebeschlüsse nicht beein¬
flußten Geldeinnahmen, und diese Macht wird durch die
Schaffung eines freien Bauernstandes bedeutend er¬
höht. Die einzige bis jetzt bestehende Einnahmequelle,
die Zeitpacht, bliebe als Canon im Bestand, der An¬
kauf von Gebäuden und Hofwchr und die Abgabe für
eigenthümliche Erwerbung der Stellen brächte Millionen
in die Staatscasse und keine der bedeutenden Ausgaben,
welche jetzt auf dieser Casse lasten, als z. B. solche zur
Erbauung neuer und zur Reparatur alter Bauerngehöfte,
zu Avministrationskosten, bliebe im Bestände. Dazu
kommt, daß die gewiß zu erwartende Zunahme des
Wohlstandes der Bauernbevölkerung die Stcuerkraft er¬

höhen müßte.
Alle diese Capitalien dürften nicht zu den laufenden

Ausgaben verwendet, sondern nur die Zinsen derselben
dazu benutzt werden und zum Theil wäre durch diese
die Verbesserung der Schulgehalte zu decken.-

Blicken wir nun noch einmal auf den Umstand zu¬
rück, welcher mich zur Darlegung meiner Gedanken in
vorliegenden Zeilen veranlaßte und erwägen, ob diese
Veränderungen überhaupt eine Abhülfe gegen die Ent¬
völkerung Mekleuburg's herbeiführen können. Ich habe
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dm Satz aufgestellt am Schluffe meines ersten Artikels:
Man gewähre die Wünsche, deren Erreichung die Be¬
völkerung ins Ausland treibt, man gewähre ihr das im
eigenen Lande, was sie im Auslande sucht- Ich hege
die feste Ueberzeugung, daß eine Veränderung auf Grund¬
lage meiner Ideen diese Wünsche, soweit es überhaupt
möglich ist, erfüllen werde. —

Diese Wünsche habe ich dahin specificirt, daß sie für
den intelligenten Handwerker und Gcwerbtreibenden be¬
stehen in einer nicht durch Schwierigkeiten gehemmten
Aufnahme an dem Orte, wo er glaubt, seine Fähigkei¬
ten und auch sein Capital nutzbringend verwerthen zu
können. Diesem Wunsche würde durch Einführung der
allgemeinen Heimathberechtigung und der Gewerbefrciheit
vollständig genügt werden. Für den unverhciratheten
Arbeiter bestehen diese Wünsche darin, die Aussicht zu
haben, dereinst seinen eigenen Herd zu begründen; für
den durch Arbeit wohlhabend gewordenen Tagelöhner:
eigenen Grundbesitz zu erwerben.

Die allgemeine Heimathberechtigung, die stetige Mög¬
lichkeit, einen kleinen Grundbesitz zu erwerben, die Schaf¬
fung eines freien Bauernstandes, alles unabhängig von
der Beeinflussung durch eine Regierung, nur bedingt
durch die persönliche Fähigkeit der Einzelnen, erfüllt die
Wünsche dieser Klasse der Bevölkerung. Es ist also
anzunehmen, daß die Auswanderung, die nur aus die¬
sen Gründen stattfindet, sich vermindern, allmählich ganz
aufhören wird.

Der zweite Grund, bestehend in dem Wunsche nach
Wiedervereinigung mit bereits vorangegangenen Fami¬
liengliedern, ist durch keine Veränderung in den hiesigen
Verhältnissen zu beseitigen, er beruht in den Folgen der
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noch bestehenden Gesetze und müssen unter allen Um¬
ständen an diesen noch die kommenden Generationen
leiden. —

Bekämpfung
der

„•gebunden über btc Ursachen ber Entvölkerung
DlMfenöurg’s ic.“

I.*)
In Nr- 1 dieser Blätter findet sich ein Artikel: „Ge¬

danken über die Ursachen der Entvölkerung Meklen-
burg's und Ideen zur Abhülfe derselben." Der erste
Theil: „Gedanken über die Ursachen" ist geschlossen und
der zweite: „Ideen zur Abhülfe" ist eingeleitet mit dem
Satze: „Bruch mit der Vergangenheit und Freiheit in
allen socialen Beziehungen."

Der Herr Verfasser sagt, er sei ein Ausländer und
sehe die hiesigen Verhältnisse mit anderen Augen an wie
viele, die in denselben aufgewachsen sein. Nun, das
mag uns seinen „heroischen Bruch mit der Vergangen¬
heit", sein Nichtverständniß, ja, wir möchten fast glau¬
ben, seine Nichtkcnntniß der hiesigen Verhältnisse erklä¬
ren. Die viele Unbill aber, die er auf Meklenburg
häuft in den Blättern des „patriotischen" Vereins, darf
nicht ohne Vertheidigung hingenommen werden, unvor-
greiflich den noch zu erwartenden „Ideen zur Abhülfe."

Die „Gedanken" basiren auf einer Reihe von Irr¬
thümern. Um mit dem unwesentlichsten anzufangen, so

*) Separat-Abdruck aus Nr. 3 der „Landw. Annalen" 1865.
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soll nach statistischen Tabellen „seit 12—14 Jahren eine

allmähliche Abnahme der Bevölkerung vorhanden sein."
Nach dem Staatskalcnder ist aber in den 14 Jahren
von 1849 bis 1863 die Bevölkerung gestiegen um
17,450 Seelen, nämlich von 534,394 aus 551,844.
Einstweilen müssen wir doch annehmen, daß der Staats¬
kalender Recht hat, und die „Gedanken über die Ur¬
sachen der Entvölkerung" eines Grundes eigentlich er¬

mangeln. Indessen ist das mehr ein formeller Fehler:
der Verfasser will eigentlich über die Arbeiternoth sprechen,

und die ist La, wenn sic auch wesentlich in anderen Ur-
suchen beruht als gerade in Entvölkerung.

Der Verfasser tadelt nun vielfach unsere Verhältnisse,
zunächst unsere Hcimathsgesctzgebung. Die Hei-
mathsgesetze überhaupt wurzeln zunächst in der Pflicht
der Armenvcrsorgung, und so lange cs nicht gelingen
kann, die Armuth ganz abzuschaffen, werden die Maß¬
regeln in Bezug auf dieselbe unvollkommen bleiben.
Practische Vorschläge zu Verbesserungen können immer
nur willkommen sein, wenn uns gleich das Einführungs¬
Motto der „Ideen" wenig Vertrauen einflößt. Zur
Zeit aber müssen wir behaupten, daß unsere Heimaths-
gcsetzc die besten, sittlichsten und humansten sind, die es

in Deutschland giebt. Zur Erhärtung dieser Behaup¬
tung verweise ich Jeden, den es wirklich intcressirt, aus
das Studium der Gothaischcn Covention und womög¬
lich der Verhandlungen wegen des Anschlusses an die¬
selbe. Diese geben die Ueberzeugung, wie viel besser sich

die arme Bevölkerung bei unserer Hcimathsgesetzgebung
befindet als bei denen anderer Länder. Hier hat Jeder
eine Heimath, die er nicht verlieren kann, cs sei denn
Lurch den Erwerb einer anderen. Familienbande wer¬
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den hier nicht zerriffen, was man nicht allen — herr¬
lich constitutionellen — deutschen Ländern nachrühmen
kann, wenigstens zur Zeit des Abschlusses der Gothai-
schen Convention. Die Gothaischc Convention, zu der
Mcklenburg gezwungen war, wenn es nicht 2000 Fa¬
milien aus Preußen aus gewiesen sehen wollte, zeigt
deutlich, daß in anderen deutschen Ländern auch nicht
Jeder wohnen kann, wo er Lust hat. In Mcklenburg
aber tritt unbegründeter Verweigerung die Regierung
auf Grund bestehender Gesetze mit Erfolg ab¬
helfend entgegen. — Den Versuch einer veränderten
Armenversorgung, der neuerdings im Domanio aus
Vorsorge für die Bevölkerung gemacht ist, rechnet der
Verfasser der „Gedanken" ohne Weiteres für eine
Verschlimmerung; — so viel lehrt indessen die Erfah¬
rung, daß die kleineren Armenversorgungsbezirke für
die zu Versorgenden in der Regel weniger Härten mit
sich führen, sowie sie auch für die Steuernden wohl¬
feiler sind.

Ferner meint der Herr Verfasser, daß bei Aufhebung
der Leibeigenschaft die meisten mit derselben in Verbin¬
dung stehenden Gesetze in Kraft geblieben seien, er igno-
rirt damit die ganze großartige Gesetzgebung, welche
gerade in Folge der Aufhebung der Gutsuntcrthänigkeit
und mit ausdrücklichem Bezug auf dieselbe im ersten
Viertel unseres Jahrhunderts zu Stande gekommen ist,
namentlich die Verordnungen wegen Versorgung der
Armen, wegen der Schulen, wegen der Patrimonial-
gerichte, Errichtung des Landarbeitshauscs.

Weiter tadelt er die Unthätigkeit unserer Gesetzgebung
in den letzten 16 Jahren in vielfacher Hinsicht. Sei¬
nen einzelnen Vorwürfen folgend ist zu bemerken:
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1) den Schulunterricht anlangend, daß wenn für
solchen im Domanio — und mit Erlaubniß des Herrn
Vers, auch anderswo — praktisch etwas geschieht,

das doch wohl besser ist als Gesetzgebungen.

2) Die Vereinfachung des Justizverfahrens betref¬

fend, hat der Verf. wohl von den Verordnungen vom

6. Februar 1855 und 15. Januar 1861 keine Kenntniß
genommen.

3) Hinsichtlich der Heimathsgcsctzgebung hat er wohl
nicht bemerkt, daß unterm 30. Mai 1862 der s 4 der

Patent-Verordnung vom 21. Juli 1821 und Art. III.
der Verordnung vom 16. Februar 1838 aufgehoben sind,

wonach nun auch Leute, die selbst kündigten und weg¬

zogen, ihre Heimath behalten, eine Verordnung, die den

Grundherrn schwer treffen kann, die aber von den Stän¬
den ohne Widerspruch angenommen ward, um die letzte

Möglichkeit der Heimathlosigkeit zu beseitigen.

4) „Schaffung eines unabhängigen Bauernstandes"
ist ein großes Wort, und wird ein moderner Staats¬
künstler vor einem solchen Unternehmen natürlich nicht
zurückschrecken, dessen Ausführung aber nicht in der

Willkür des Menschen liegt, wie wir denn überhaupt von
besagten Künstlern noch nichts schaffen, sondern nur
zerstören sehe». Doch möchten wir in Bezug auf die
Verbesserung der Lage des Bauernstandes an die Ver¬
ordnung vom 13. Januar 1862 erinnern, die wenig¬

stens Modificirung des bestehenden Rechts in reichem

Maße brachte.
Gegen alle diese Gesetze kann sich der Verfasser der

„Gedanken" zwar critisirend verhalten, obgleich er auch

das besser vorher an geeigneter, ihm zugänglicher

Stelle gethan hätte; sie aber gänzlich zu ignoriren mit
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der Behauptung, daß in den benannten Beziehungen
nichts geschehen sei, dazu war er nicht berechtigt.

5) Die Aufhebung des Zunftzwanges anlangend hat
er Recht — glücklicherweise und wie es scheint sehr zur
Zufriedenheit der Handwerker-

Die Pag. 3, Spalte 2, bekämpften gesetzlichen Maß¬
nahmen sind allerdings (mit einer Ausnahme) ebenso
unpraktisch als unberechtigt; er kämpft aber auch hier
gegen sclbstgeschaffene Phantome, denn weder Regierung
noch Stände haben bisher die Absicht verrathen, sie ein¬
zuführen. Der Gedanke jedoch, nur eine Auswande-
rungsbehördc für das ganze Land zu dulden, die das
Geschäft als Regierungsbehörde ohne persönlichen Ge¬
winn triebe, hat Manches für sich. Es würde dies die
Auswanderung nicht hindern, im Gegentheil sichern und
erleichtern; hindern aber soll es, daß nicht Lieferanten
von Menschenflcisch nach Amerika an der Bevölkerung
Meklenburg's kopfweise verdienen und deshalb zur Aus¬
wanderung verleiten. Ob die Maßregel sich empfiehlt,
wird bei hoher Landesregierung vermuthlich nicht un-
erwogen bleiben.

Ein Grund-Irrthum des Herrn Vers, der „Gedan¬
ken" ist aber der, daß solchen wirthschaftlichen Uebelstän¬
den, wie der sogenannten Arbciternoth, überhaupt durch
die Gesetzgebung abgeholfen werden soll. Das ist in
vielregierten constitutioncllen Staaten die beliebte Ma¬
nier; in Staaten, wo die omnipotenten Cammern voller
Industrieller sitzen, da scheut man sich nicht, für jeden
Schaden, der die Börse der dort herrschenden Classen,
der Fabrikkönige, treffen könnte, die gesetzgebende Ge¬
walt und die Steuerkraft des Staates in Anspruch zu
nehmen. Bei uns denkt man an dergleichen, Gott sei
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Dank, nicht; d. h. es mögen wohl Einzelne, die in
Noth sind und sich nicht selbst zu helfen wissen, alle
möglichen unpractischen und rechtswidrigen Ideen ha¬
ben, wie uns der Vers, der „Gedanken" ein Schauder¬
gemälde vorführt bis dicht an die Leibeigenschaft hinan.
Bei den Ständen aber sind solche Maßregeln noch nie¬
mals nur zu einer ernsthaften Erörterung gekommen,
geschweige denn, daß sich auch nur ein Schatten von
Majorität dafür gezeigt hätte. Hier bei uns müssen

sich, wie in allen gesunden, freien Verhältnissen, solche

augenblicklichen Nothstände von selbst ausgleichen und
nur von selbst. Durch die Gesetzgebung muß so wenig
wie möglich eingegrissen werden- Ebensowenig wie man
daran denkt, der Noth, die durch das Schwanken der
Kornprcisc bald auf dieser, bald auf jener Seite ent¬

steht, durch Gesetze abhelfen zu wollen, ebensowenig soll
man es wegen der Arbeiter thun. Man lasse nur das
freie Commercium walten. Die augenblickliche soge¬

nannte Noth ist nichts als das Schwanken zwischen
Angebot und Nachfrage, die actio und reactio, die sich

in allen Verhältnissen geltend macht. Kann ein Guts¬
besitzer nicht Leute genug bekommen, so wird er sie besser

bezahlen und besser 'halten und mehr Wohnungen bauen.
Letzteres namentlich ist das zur Zeit gebotene und rich¬

tige Mittel, und es wird sich durch die jetzige sogen.

Noth das Mißvcrhältniß ausgleichen, welches einige De-
cennien hindurch bestand zwischen der Bevölkerung im
Domanium und dem in der Ritterschaft, hervorgerufen
durch die überschüssige Bevölkerung in ersterem, die in
letzterem Arbeit suchte und wohlfeiler leisten mußte, als
die Ritterschaft sie von eigenen Leuten hatte. Nun ist

es anders, nun wird man in der Ritterschaft mehr Leute
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ansetzen und wird dazu schon welche finden, und wird
sich die Bevölkerung auch wieder mehren. Man ver-
geffe nicht: als noch vor 20 Jahren kein Hoftagelöhner
vonI seinem Herrn, kein Herr von seinem Tagelöhner
frei kommen konnte, das war auch eine Noth, die die
bestehenden Verhältnisse zu sprengen drohte. Diese
Noth hat sich ausgeglichen, so wird sich auch die jetzige
ausgleichen. Und wenn sie sich nicht ausgliche in der
bisherigen Weise, wenn der Gutsherr nicht mehr ge¬
nug Hoftagelöhner und Knechte bekommen könnte —
nun so würde man seine Wirthschaften ändern oder man
würde vielleicht kleinen Leuten kleine Grundstücke
zur Bestellung auf eigene Rechnung hingeben
müssen. Dann hätte sich ja schon wieder ein sogen.
Nothstand von selbst ausgeglichen. Die ungeheueren
commerciellen Wandelungen der Neuzeit werden noth¬
wendig in allen Verhältnissen viele Wandelungen her¬
beiführen, besonders die „dahinbrausende Locomotive."
Man versuche nur nicht mit „Gesetzen eine Speiche in
ihrem Rade anzufassen", auch nicht in seinem eigenen
Sinne. Gott der Herr wird weiter lenken!

K-, im Januar 1865. I. v. Pl.

II.*)
Die verheißenen „Ideen zur Abhülfe der Entvölke¬

rung Meklenburg's" sind in Nr. 2 d. Bl. — zum Theil,

') Separat-Abdruck aus Nr. 4 der „Landw. Annalen" 1865.
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wie cs scheint — erschienen. Wir begegnen in densel¬
ben zwei Hauptgedanken:

1) Jeder Meklenburgcr ist heimathberechtigt im gan¬
zen Lande.

2) Die Bauern und Erbpächter im Domanio sollen
freie Eigenthümer werden.

sä 1- Wie will der Herr Vers, der „Ideen" cs
mit der Armenversorgung gehalten wiffen? Es wird
uns das wohl später noch gesagt. In dem vorliegen¬
den Artikel finden wir nur die Lösung der Frage, wie
es werden soll, wenn ein freizügiger Arbeiter kein Ob¬
dach finden kann. Die Obrigkeit soll nicht für ihn
sorgen, er soll „seine eigne Haut zu Markte tragen und
darnach seine Aufführung einrichten." Richtet er nun
seine Aufführung nicht darnach ein, so muß er — mit
Frau und Kindern — unter freiem Himmel erfrie¬
ren! Wir brauchen darüber wohl nichts mehr zu sagen.
Nach diesem Princip, welches z. B. in Nordamerika
gilt, ist allerdings die Freizügigkeit leicht herzustellen,
und sind Heimathgesetze überflüssig. Diese wurzeln in
der Last der Armcnversorgung. Trägt nun der Mann,
den die „Aussicht auf Verdienst" getrogen, gleichfalls
seine — resp. seiner Familie — „eigene Haut zu
Markte", d. h. verhungert er nöthigenfalls auf eigne
Rechnung — nun dann handelt cs sich nur um die Be¬
erdigungskosten für die Ortschaften, und die könnten
allerdings aus einem allgemeinen Säckel bestritten wer¬
den. — Etwas anders wird es sich der Herr Verfasser
denn doch wohl gedacht haben, wenngleich seine Worte
hinsichtlich der Obdachlosigkeit sich nicht wohl anders
deuten lassen.

Eine Heimathberechtigung durchs ganze Land würde
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nach unseren bisherigen Begriffen, welche die sociale
Freiheit so weit beschränken, daß Obdachlosigkeit und
Hungertod nicht geduldet werden, eine Landes-Armcn-
Bersorgungsanstalt bedingen. Eine solche halten wir
nicht blos für übertrieben kostbar, unerträglich für die
Armen, tausend Mißbräuchen ausgesetzt, sondern aus
diesen Gründen für vernünftigerweise unausführbar.

ad 2. Der Vers, der „Ideen" will „einen unab¬
hängigen Bauernstand schaffen", und macht zu diesem
Zwecke Vorschläge, die den Bauernstand unrettbar ver¬
nichten müssen. Das ist in unseren Tagen nicht mehr
Theorie, sondern leider Erfahrungssatz. Die Meinung,
daß das „Schaffen eines freien Bauernstandes
auf ein Mal und in einem möglichst kurzenZeitraume" (—!—) die Bauerngüter verhindern soll,
Handelswaare zu werden, können wir uns kaum ent¬
schließen, für eine ernsthafte zu halten. — „Oeconomen"
würden wir noch behalten, Bauern nicht. Wird uns
nun noch, wie die „Freiheit in allen socialen Beziehun¬
gen" erwarten läßt, freie Parcellirung des ritterschaft-
lichen Besitzes vorgeschlagen, so hätten wir in Meklen-
burg den Grundbesitz gründlich flüssig gemacht; das
Kapital zieht dann triumphircnd ein, schlachtet aus und
schlachtet ein, je nach der Conjunctur, d. h. man par-
cellirt oder kauft kleinen Besitz zu großem zusammen,
wie es gerade paßt und gerade den meisten Profit ge¬
währt. — Wir sagen, dieser Vorschlag freier Parcelli¬
rung des ritterschaftlichcn Grundbesitzes müßte con-sequenterweise kommen im Lause der „Ideen";
ob er darum kommen wird, ist freilich nicht vorher zu
wiffen. Denn wir begegnen dem Verfasser hier auf
einer merkwürdigen Inkonsequenz. Das freie Eigen-
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thum des unabhängigen Bauern soll untheilbar sein
und eine gesetzlich bestimmte Erbfolge haben! Wir
möchten wirklich fragen: wenn wir einmal so weit sind,
mit welchem Rechte dann noch diese Beschränkung? Wir
acceptircn aber dies unwillkührliche Gcständniß, daß es

doch nichts ist mit der „Freiheit in allen socialen Be¬
ziehungen", und finden wohl noch mehr dergleichen in
den Bestimmungen über die Hypothekenschuldcn, das
Baupolizeigcsetz re. re.

Einverstanden finden wir uns zu unserer Befriedi¬
gung mit dem Herrn Vers, der „Gedanken" darin, daß
die „Arbeiternoth" durch Gesetze nicht beseitigt werden
soll; nach pag. 2, Sp. 2, al. 5 in Nr. 1 d> Bl. war
das allerdings nicht zu erwarten.

K-, im Januar 1865. I. v. Pl.

Charakteristischer Grund
der

Auswanderung in Meklenburg.*)
Der Ackerbau-Betrieb im Lande ist aufgeblüht, hat

sich verzweigt und emporgeschwungen zum Betriebe der
Landwirthschaft. Der Ackerbau, die Mutter der Land¬
wirthschaft, von einer ganzen Bevölkerung betrieben,
zeichnet den Charakter des Landes: der Ackerbau im
engsten Sinne bedarf so viel Raum, wie die Production

') Separat-Abdmck aus Nr. 6 der „Landw. Annalen" 1865.
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der Lebensbedürfnisse des ihn Betreibenden in Anspruch
nimmt. Beschränkung dieses Raumes führt zur Ar¬
muth, Consumtion dieser Beschränkung zur Auswan¬
derung. Ausdehnung dieses Raumes führt zur Land-
wirthschaft. Während der Ackerbau zunächst die Er¬
nährung seines Inhabers vor Augen hat, strebt die
Landwirthschaft nach Uebcrschüssen und begründet mit
dem Wohlstände ihres Inhabers den vieler Andern, mit¬
hin auch den des Staates, denn da wo mehr als Le¬
bensunterhalt, Ueberschuß gewonnen wird, können Lasten,
folglich auch Armenlasten, getragen werden. Der land-
wirthschaftliche Betrieb bedarf neben der Person des
Inhabers Arbeitskräfte gegen Lohn, die Cultur steigert
dies Bedürfniß, zugleich aber auch den Lohn, während
der Ackerbau im Kleinen, selbst bei gesteigerter Cultur
des Bodens, nur vermehrte Arbeitsleistung der ihn be¬
treibenden Person oder nur geringer Arbeitsleistungen
Anderer bedarf. Die Ausdehnung der Landwirthschaft'
bedingt den Wohlstand Einzelner oder einer Classe der
Bevölkerung, durch welche der Wohlstand Vieler begrün¬
det und über das ganze Land verbreitet wird. Die
Landwirthschafl muß ermessen dürfen, wieviel Ar¬
beitskräfte auf dem ihr angewiesenen Raume erforderlich
sind, um sowohl den Wohlstand der Arbeiter gründen
als auch die Arbeitskräfte zum Wohle der Landwirth¬
schaft selbst verwenden zu können.

Ein günstiges Verhältniß für den Betrieb der Land¬
wirthschaft findet da statt, wo dieselbe die ihr nöthigen
Arbeiter an sich zu fesseln vermag. Dies geschieht durch
Gründung fester Wohnsitze auf ihrem Gebiete, durch
gesicherten Antheil an den Ernten re. Der Wohlstand
der Arbeiter ist durch das Aufblühen der Landwirthschaft
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auf diesem Wege gesichert; nebenbei ist ein so organi-
sirler Staat ein glücklicher zu nennen, denn die Land¬
wirthschaft wird ihrem Wesen nach den ihr gegebenen
Raum niemals übervölkerte und der Armuth keine Ge¬
legenheit geben, Fortschritte zu machen. Charakterisircn
wir nun die Landwirthschaft und den Ackerbau im eng¬
sten Sinne, so finden wir, daß erstere nur Raum für
Einzelne giebt, aber Viele ernährt, letzterer dagegen
Raum für Viele, aber wenig mehr als ihren Inhaber
ernährt; man könnte sagen, der Staat blüht durch die
Landwirthschaft und ernährt sich vom Ackerbau.

Der Charakter eines Landes spricht sich in den Ge¬
werben seiner Bevölkerung aus, der Ursprung der Ge¬
werbe einer Bevölkerung ist zu suchen in deren Bedürf¬
nissen und Neigungen; die ausschließliche Beschäftigung
einer Bevölkerung bei einem gewissen Gewarbe schafft
Intelligenz in demselben. Je größere Mittel zu dem
Betriebe eines Gewerbes erforderlich sind, in um so
größerer Zahl muß sich die Bevölkerung durch Arbeits¬
leistung bei diesem Gewerbe betheiligen, die Neigung
zum Gewerbe wird mit dem Wohlstände der bei dem¬
selben betheiligten Arbeiter wachsen, der Arbeiter wird
dahin streben, einen seiner Neigung entsprechenden Be¬trieb zu gründen, und wird denjenigen Ort wählen, woihm die Gründung eines solchen, entsprechend seinen
Mitteln und seiner Intelligenz möglich wird. Der Ortwird, wie bekannt, von dem meklenburger Arbeiter inAmerika gesucht, ob gefunden? will ich nicht behaupten.Die Neigung der zum Wohlstände gelangten Arbeiter
durch Einräumung des Ackerbaubetricbes von Seiten
des Staates befriedigen zu wollen, würde zur Theilungdes großen Grundbesitzes, zum Herabsinkcn der Land-
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wirthschaft zum Ackerbaubetriebe führen, die Uebervöl-
kerung befördern. Treten die Bedürfnisse nach Arbei¬
tern dem landwirthschaftlichen Betriebe erst recht nahe,
so wird auch dieser die Arbeitskräfte an sich zu fesseln

wissen. Nachfrage nach Arbeitern wird entstehen, der
gute Arbeiter wird als solcher die Wahl eines Wohn¬
sitzes haben, vermehrte Concessionen werden durch die
Aussicht auf baldige Niederlassung den jungen tüchtigen
Arbeiter im Lande fesseln; die Auswanderungs-Epoche
wird aber — die durch das Jahr 1848 getrübten Ver¬
hältnisse geklärt haben. — Klagen, vielmehr öffentliche
Noth-Declarirungen, vermehren nur die unangemessenen
Anforderungen der arbeitenden Classe. Jeder Einzelne
suche dem Uebel zu begegnen dadurch, daß er Nicder-
lassungs-Concessionen ertheile.

Noch mache ich auf einen Widerspruch, der sich in
den „Ideen zur Abhülfe der Auswanderung in Meklen-
burg„ („L. A." Nr. 1—5) durch die ganze Abhandlung
zieht, aufmerksam.

Der Herr Verfasser sagt am Schluffe des ersten
Artikels (Nr. 1 d- „L. A-"): „Bei Aufhebung der Leib¬
eigenschaft seien die meisten zu derselben in Verbindung
stehenden Gesetze in Kraft geblieben und dadurch ein
Zwittersystcm entstanden, welches den zur Scholle Ge¬
hörigen wohl von derselben entbunden habe, — aber
ihm keinen Spielraum für seine Thätigkeit außerhalb
derselben anweise. Der Herr Verfasser räth weiter als
geeignetes Mittel gegen die Auswanderung „Gewährung
der Wünsche, welche die Bevölkerung ins Ausland
treibt"; schließt endlich diesen Artikel, indem er Bruch
mit der Vergangenheit und Freiheit in allen socialen
Beziehungen empfiehlt- Kurz der Herr Verfasser ein-
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pfiehlt Socialreform, d- h. eine Umwandlung der be¬
stehenden bürgerlichen Gcsellschaftsverhällnisse, und zwar
zunächst der Eigenthums- und Bcsitzverhältnisse. Auf
Kosten der bäuerlichen Verhältnisse sollen Büdnercicn
errichtet werden, der Bauer soll in eine Lage gedrängt
werden, die vielleicht seiner Intelligenz nicht entspricht,
der bisher nur auf Arbeit angewiesene Mann soll seine
ganze Thätigkeit dem Büdncrei-Bctricbe widmen, —
wo findet der Herr Verfasser dann Arbeitskräfte zum
Betriebe der Landwirthschaft? Die durch Büdncreien-
Errichtung befriedigten Bedürfnisse Einzelner aus der
Arbeiter-Classe sollen bei socialer Freiheit Allen gewährt
werden können, — woher nimmt der Herr Verfasser
den Raum für diese Büdnercicn, den Raum für künf¬
tige Büdner-Generationen?

Ich erlaube mir, den Herrn Verfasser auf die Na-tionalöconomic oder Volkswirthschaftslehre, die Wissen¬
schaft, welche die im Wesen des Menschen liegenden
Grundsätze des wirthschaftlichcn Lebens entwickelt, hin¬
zuweisen-

Der im Culturzustande lebende Mensch hat eine
Menge Bedürfnisse, die zu befriedigen er fortwährend
bemüht ist. Es müssen daher gewisse Stoffe erzeugt
werden, welche als geeignet zur Befriedigung dieser Be¬dürfnisse anerkannt werden. Dergleichen Stoffe nennt
man Güter; Niemand kann die ganze Masse der sehrverschiedenen Güter, welcher der Mensch bedarf, selbsterzeugen; die Producenten können wiederum nicht alleGüter selbst verwenden, welche sie erzeugen; cs findetdaher ein Austausch, ein Verkehr, sowohl der verschie¬denen Güter gegen einander als auch der Güter gegenDienstleistungen aller Art und dieser unter einander statt.

5'
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Diejenigen, welche nicht unmittelbar an der Güter-
crzcugung sich bcthciligen, machen sich der menschlichen

Gesellschaft durch gewisse sehr mannigfache Dienstleistun¬
gen oder Arbeiten nützlich und tauschen dieselben durch

Vermittelung deS Geldes gegen ihre Lebensbedürfniffe
um. Diese Erzeugung, Vcrtheilung und Consumtion
von Gütern, dieser Austausch von Gütern und Dienst¬
leistungen ist Wirthschaft im weitesten Sinne, wie sie

sich je nach den geistigen und physischen Zuständen eines
Volkes oder der menschlichen Gesellschaft überhaupt ge¬

stalten.
Die Landwirthschaft, die sich nicht allein mit der

Befriedigung der nächsten, der dringendsten Bedürfnisse
der menschlichen Gesellschaft beschäftigt, diese vielmehr
einem ihrer Zweige, dem Ackerbau, überweis't, nimmt
nothwendig eine sehr wichtige Stellung in der Volks¬
wirthschaft ein und muß aus diesem Grunde ihrem
Wesen entsprechend sich entwickeln, folglich auch mit
allen ihren Zweigen sich ausbreiten können. Ein diesem

Betriebe vorzugsweise gewidmeter Staat darf nicht allein
der Landwirthschaft den nöthigen Raum gestatten, muß
vielmehr sie bei Gewinnung desselben begünstigen. Die
beim Betriebe jedes Gewerbes überhaupt, sowie die

beim Betriebe der Landwirthschaft insbesondere bcthei-
ligten Personen sind zu trennen in Producenten und
Dienstleister oder Arbeiter; dieser muß vom socialen
Standpunkte aus seine Bedürfnisse vermittelst des Loh¬

nes, jener durch Verwerthung seiner Prodnctc befriedi¬
gen. Trachtet der Arbeiter im Bereiche der Landwirth¬
schaft nach der Stellung eines Producenten, die seinen

Mitteln und seiner Intelligenz entsprechen könnte — so

wird er den Betrieb stören, erlangt er eine solche Stcl-
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lung, so wird er die Landwirthschaft in ihrem Wesen
angreifen, wird ihr alle Zweige außer 'dem Ackerbau
nehmen, wird nicht allein die Landwirthschaft, sondern
auch das volkswirthschaftliche System, worauf die Land¬
wirthschaft beruht, todten, denn Keiner wird des Andern
bedürfen, weil Jeder nur das besitzt, dessen sein mate¬
rielles Wohl bedarf, nichts für die Zukunft und zu¬
künftige Generationen. N. N-

Erwiederung*)
Ich habe die Bekämpfung meiner Gedanken und

Ideen in Nr. 3 und 4 der „Annalen" gelesen und
gehe jetzt zur Erwiederung derselben über.

Zwei Bemerkungen muß ich voranschickcn.
1) Alle Hindcutungen auf eine destructiv-demokra¬

tische Gesinnung, welche ich besitzen sollte, treffen mich
nicht, denn ich glaube, auf einem bedeutend conscrvalive-
ren Standpunkte zu stehen als der Herr Verfasser jener
ohne Ueberschrift eingesandten Gegcn-Artikel. Beweis
hierfür ist mein ganzer Aufsatz. Im zweiten und fünf¬
ten Artikel habe ich mich deutlich darüber ausgesprochen.

2) Beleidigungen meiner Person und Verdächtigung
meines Charakters denke ich unbeantwortet zu lassen.
Wenn Gegner meiner Ansichten glauben, ihrer zur Be¬
kämpfung zu bedürfen, so mögen sic ruhig auf diesem
Wege weiter wandeln; lieber wäre es mir, wenn sie
ferne von jeglicher Persönlichkeit blieben und nur strenge
die Sache ins Auge fassen wollten.

*) Separat-Abdruck aus Nr. 8 der „Landw. Annalen" 1835.
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Indem ich niederschrieb, eine allmähliche Abnahme
der Bevölkerung sei vorhanden, habe ich scheinbar einen
formellen Fehler begangen, aber auch nur scheinbar.

Nach dem StaatSkalcnder sind in den 15 Jahren
1849—63:
Geboren ... 272.938 Menschen,Gestorben. 177,235 „
Ueberschuß zur Bevölkerung . . 95,703 Menschen.
Die Bevölkerung betrug 1849 534,394 „
müßte also jetzt betragen. . . . 630,097 Menschen,
beträgt aber nur . . . . . . 551,844 „
Folglich sind in einem Zeitraum von

15 Jahren ausgewandert . . . 78,253 Menschen.
In den 15 früheren Jahren von 1834—49 hat sich

die Bevölkerung vermehrt um . . 71,032 Menschen.
Ausgewandert sind damals ._. 27,503 „
Zuwachs zur Bevölkerung . . 98j535 Menschen.
Zuwachs zur Bevölkerung von

1849—63.■ 95,703
In der ersten Periode war also

der Zuwachs zur Bevölkerung um 2,832 Menschen
größer als in der zweiten.

Aus dem Zeitraum der letzten 30 Jahre crgiebt sich
folgendes Resultat. In der ersten Hälfte derselben be¬
trug die Zunahme der Bevölkerung .... 71,032

in der zweiten Hälfte 17,450
Differenz zu Ungunsten der letzten Hälfte . . 53,582

Dazu kommt, daß während die Bevölkerung
1852 542,773 Menschen
1858 542,148 „ betrug,

eine Verringerung in die¬
sen 6 Jahren um 625 Menschen stattfand.
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Die Zahl der 1849—63 geborncn unehelichen Kin¬
der belief sich auf 55,281; es reichten 31 pCt. derselben
hin, um den Zuwachs der Bevölkerung herbeizuführen.
1.1.1834 betrug die Bevölkerung 463,362, geboren 17,667
„ 1862 „ „ 551,761 „ 17,483
Trotzdem die Bevölkerung um 88,399 vermehrt

war, wurden weniger geboren.. 184
Dabei i. I- 1834 2200 uneheliche Kinder,

„ 1863 3720
Soeben ersehen wir aus dem Staatskalcnder von

1865, daß die Auswanderung im verflossenen Jahre
5507 Einwohner aus Meklenburg fortführte. Sie be¬
trug 291 mehr als die Durchschnittsziffer der letzten
15 Jahre.

Wenn in einem Lande gleichzeitig eine Klage über
Arbeitcrnoth laut wird, die der Herr Verfasser mir als
begründet ausdrücklich zugiebt, und eine Auswanderung
stattfindet, die in den letzten 15 Jahren durchschnittlich
jährlich 82 pCt. des natürlichen Zuwachses der Bevöl¬
kerung fortnimmt, so sind diese widersprechenden Erschei¬
nungen nur dadurch zu erklären, daß sich im Staats¬
organismus ein Fehler finden muß. In den vorliegenden
Verhältnissen liegt derselbe in der Heimathgesctzgebung.

Wenn der Herr Verfasser sagt:
„Die Heimathgcsetze überhaupt wurzeln zunächst in der Pflicht

der Arinenversorgung," —

so ist dies logisch falsch; es muß heißen:
„Die Pflicht der Rrmeiwersurgung wurzelt in der Art der Hei-

mathgesetze." —

Mir kann und wird hiergegen erwidert werden, daß
unsere sämmtlichen auf diese Angelegenheit bezüglichen
Gesetze auf der Auffassung des Herrn Verfassers bern-
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hen, welche derselbe der meinigen entgegenstellt- Ich
finde mich deswegen in die Nothwendigkeit versetzt:

I. zu zeigen, warum die Auffassung des Verhält¬
nisses zwischen Heimathrecht und Armenversorgung
eine fach- und zweckwidrige werden mußte;

II. den Beweis zu führen, daß diese Auffassung auch
wirklich eine fach- und zweckwidrige gewesen ist;

III. daß aus derselben sich unsere jetzigen Verhältnisse
entwickelt haben und

IV. daß der Schluß meines ersten Artikels, — Bruch
mit der Vergangenheit und Freiheit in allen so¬
cialen Beziehungen, — nur eine konsequente Ge-
dankcnfolgerung gewesen.

ad I. Zn der Zeit, in der die Leibeigenschaft noch
cristirte, waren dem Principe nach

1) Heimathlosigkeit unbekannt,
2) die Leibeigenen an Grund und Boden gebunden,
3) der Herr der Leibeigenen verpflichtet, für diesel¬

ben zu sorgen.
Im Zahre 1820 wurde die Leibeigenschaft aufgeho¬

ben, und es hätte die Verordnung, welche dieses ver¬
kündigte, gleichzeitig enthalten müssen Bestimmungen,
welche

1) eine Heimathlosigkeit auch fernerhin unmöglich
machten,

2) dem von der Scholle Entbundenen auch Gelegen¬
heit gaben, außer derselben seine Thätigkeit frei zu
entfalten, und

3) die Armenvcrsorgung in Zukunft sicher stellten.
Die Verordnung vom 18. Januar 1820 handelt

aber nur davon, wie cs in der Uebergangsperiode von
der Leibeigenschaft zum freien Verhältnisse gehalten wer¬
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den sollte, auch kommt öfter das Wort Freizügigkeit
in derselben vor.

Es heißt dann in Nr. 19 am Schluß:
„Dabei etfläten Wir hiermit, daß Wir Uns über folgende fünf

Gegenstände, nämlich:

1) über die Besetzung der Palrimonialgerichtc, besonders der de-

legirten Gerichte,

2) über Verbesserung der Schulanstaltcn auf dem Lande,

3) über Versorgung der Armen,

4) über Verleihung und Erwerbung kleiner Grundbesitzungen,
durch volles Eigenthums- oder durch Erbpachts-Recht,
und endlich

5) über die gestimmten bäuerlichen Verhältnisse, welche bisher nur
noch ausgesetzt geblieben sind, unstreitig aber theils mit der
Aushebung der bisherigen Guts-Unterthänigkeit in nothwendi¬
ger Verbindung stehen, theils durch dieselbe eine neue und
größere Wichtigkeit erhalten,

mit Unseren getreuen Ständen berathen und durch eine fördersamst
einzuberufende ständische Deputation so vorbereiten lassen wollen, daß

auf dem nächsten Landtage eine feste Entschließung darüber genommen
und noch vor Ostern 182k eine ausführliche Bestimmung derselben

öffentlich von Uns bekannt gemacht werden kann und soll."

In welchem Maßstabe dieses geschehen und nach wel¬
cher Richtung hin, werde ich zum Theil in Folgendem
zeigen, zum Theil ist es allgemein bekannt.
In Nr. 12 jener Patent-Verordnung wurde dann

noch dem Gutsherrn das Recht eingeräumt, seinen jetzt
nicht mehr leibeigenen Tagelöhnern zu kündigen, und
eine Freizügigkeit geschaffen, welche dem Gutsherrn die
Entledigung von ihm widerstrebenden Elementen ver¬
schaffte, diese aber heimathlos machte. Die Folgen tra¬
ten sofort zu Tage.

Noch im Jahre 1820 wurden 10 Familien als hei¬
mathlos an das Landarbeitshaus eingeliefert und am
2. April 1821 das Recht der Kündigung von leibeigen
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gewesenen Tagelöhnern durch die Gutsherren suspcndirt,
am 21. Juli 1821 wurde die Armenverordnung publi-
cirt, welche in den 8s 3—9 die Bestimmungen über die
Grundlage der Heimathbcrechtigung hier im Lande ent¬
hielt. Jndeffcn wurde der Möglichkeit einer Heimath-
lofigkeit noch nicht vorgebeugt, und erkannte man schon
im Jahre 1825 die Nothwendigkeit einer Revision der
Gesetze, doch führten alle Verhandlungen zu keinem Re¬
sultate', bis die Visitation des Landarbeitshauses zu
Güstrow unter dem 28. September 1835 in ihrem ab-
gestattctcn Berichte mittheilte, das 3/4 der Insassen des
Landarbeitshauscs aus Heimathlosen beständen.

Darauf erschien die Verordnung vom 10. December
1835, welche wiederum in das Gesetz vom 16. Februar
1838 aufgenommen wurde und Ergänzungen erhielt.
Aber noch nach dieser Zeit ist die Entstehung der Hei-
mathlosigkcit möglich gewesen und erst das Gesetz vom
20. Mai 1862 hat diese Frage zur endgültigen Erledi¬
gung gebracht. Es sind also 42 Jahre darüber hin¬
gegangen, che die erste Bedingung, welche der Auf¬
hebung der Leibeigenschaft folgen mußte, die Unmöglich¬
keit der Heimathlosigkcit, erfüllt worden ist. Daß diese
überhaupt so oft Gegenstand der Erörterung bleiben
und endlich erledigt werden mußte, lag darin, daß die
Schäden, welche durch eine Hcimathlosigkeit entstehen,
gleich klar ans Tageslicht treten.

Ganz anders lag cs mit dem zweiten Punkte, der
Einräumung einer freien Thätigkeit für Denjenigen,
welcher durch Gesetz von der Scholle befreit war, auch
außerhalb seines Geburtsortes. Für diese Angelegenheit
ist bis jetzt nichts geschehen und ist das dadurch erklär¬
lich, daß die Schäden, welche hieraus entsprangen,
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nicht klar in die Augen fallend waren, keiner nothwen¬
digen schnellen Abhülfe bedurften. Wer hier kein Obdach
fand, aber doch gerne seinen eigenen Herd begründen
wollte, konnte auswandern. Erst der neuesten Zeit war
es vorbehalten, den Beweis zu führen, daß eine Aus¬
wanderung, weil sie sich durch Gesetze nicht reguliren
läßt, auch nachtheilig wirken kann, und was man im
Jahre 1820 nicht wollte, die Leibeigenschaft in Wirk¬
lichkeit aufheben, dazu zwingt vielleicht die Nothwendig¬
keit in den nächsten Decennien ebenso, wie diese die Hei-
mathlosigkeit beseitigt hat.

Die Noth ist einmal die Mutter der Verbesserungen,
die Mutter der Gesetze.

Auf dem Rostocker Convoeationstage im Jahre 1808
wurden von der Regierung Vorschläge zur Aufhebung
der Leibeigenschaft gemacht. Weil die Stände dieses mit
Stillschweigen übergingen, wurde von der hohen Landes-
Regicrung der Vorschlag wiederholt mit der Bemerkung:

„Die Aufhebung der Leibeigenschaft kann unmöglich gegen die
Wünsche und Neigung der aufgeklärten Mitglieder der Ritter- und
Landschaft sein."

Aber man verharrte beim Schweigen.
Als nun Deutschland von der französischen Herrschaft

befreit war, kam die Frage wieder in Anregung.
Auf dem Herbst-Convente des Jahres 1815 gaben

die Mitglieder der Landschaft zu Protocoll:
„Auf dem ConvocationStage 1808 ist das Geschenk der Freiheit

für den unterjochten Landbewohner in unsere Hand gelegt. Seit 7 Jah¬
ren blieb der landesväterliche Ausruf ohne Erwiederung. Nicht zur
Zugabe der Erdscholle, nicht zum willenlose» Lastthiere ist der Mensch
geschaffen."

Endlich wurde auf dem Landtage zu Sternberg 1819
die Aufhebung der Leibeigenschaft beschlossen, da es doch
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erhalten, weil Meklenburg beinahe als das letzte Land
germanischer Zunge mit dieser Institution in Deutsch¬
land fast gänzlich isolirt dastand.

Aber ebenso wie man sich gewehrt hatte bis aufs
äußerste, suchte man zu retten, was zu retten war. Die
Leibeigenschaft dem Worte nach sollte, mußte fallen,
aber die Vorrechte, welche aus derselben hervorgingen,
wollte man möglichst conservircn. Dieses mußte unter
einem Vorwände geschehen, der, indem er den Zweck
erreichen ließ, auch Gründe dafür anführte, welche des¬
halb stichhaltig schienen, weil sie nur au bestehende Ver¬
hältnisse anknüpften.

Man stellte den Satz auf: „die Hcimathbcrcchtigung
wurzelt zunächst in der Pflicht der Armcnversorgung,"
und indem man diese Pflicht der Armcnversorgung
obenan stellte und an der Art und dem Geiste, wie sie
zur Zeit der Leibeigenschaft eristirt hatte, nichts ändern
wollte, konnte und mußte man daraus folgern, daß die
Hcimathberechtigung von ihr abhängig sei.

Man erreichte durch die Patent-Verordnung vom
2t. Juli 182t, was man erreichen wollte, — die freie
Disposition über alle in einem Gute hcimalhbercchtigtcn
Bewohner, machte die Aufnahme eines Hintersassen in
einem anderen Theile des Landes beinahe zur Unmög¬
lichkeit, und die einzige positive Veränderung gegen den
Zustand vor der Leibeigenschaft war, daß der Dienst¬
zwang aufhörte, das Verbot der Auswanderung erlosch.

Auch wurde die Leibeigenschaft nicht allein äo facto
nicht aufgehoben, sondern auch nach einer Seite hin de
jure nicht, denn indem allen Ortsbehördcn das Recht
zur Erthcilung und Verweigerung eines Wohnungö-
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scheincs (Ehcconsenses) gelassen wurde, blieb dieses

Recht. daS aus der Leibeigenschaft entsprang, in Bestand.
ad II. Nimmt man nun außerhalb dieses Gesichts¬

kreises einen Standpunkt ein, hat man nicht das Be¬
streben, einen Sah aufzustellen, durch welchen man, ab¬

gesehen davon, ob er logisch richtig ist oder nicht, einen
bestimmten Zweck erreichen will, sondern zergliedert man
ihn nach den Regeln des gesunden Menschenverstandes,
so wird man bald die Jrrthümlichkeit dieses aufgestell¬
ten Satzes begreifen.

Es ist gesagt: Die Hcimathbcrechtigung wurzelt in
der Pflicht der Armenversorgung.

Was ist hier die Hauptsache? Heimathbercchligung
oder Armenversorgung?

Erstere umfaßt in ihren Wirkungen alle Bewohner
eines Landes, letztere nur die Armen.

AuS welchem Gesetze, die socialen Angelegenheiten
eines Volkes betreffend, entwickeln sich alle übrigen, aus
dem über Hcimalhberechtigung oder aus dem über Ar¬
menpflege?

Wie ich cö bewiesen habe, lassen sich aus dem Ge¬
setze über Heimalhbcrechtigung alle diejenigen, welche

über Armcnwcsen, Landarbeitshaus, Schulwesen, niedere
Justiz handeln, niemals aber aus dem über Armen¬
versorgung die über Schulwesen, Justiz, Heimatbberech¬
tigung herleiten. Weiter noch. Der Theil der Bevöl¬
kerung, welcher keine Unterstützung aus der Armcncasse
empfangt, überwiegt so bedeutend denjenigen, welcher
diese erhält, daß schon deshalb die Vertretung der Inter¬
essen des ersten Theils eine so viel größere Berücksich¬

tigung verlangt als die des letzteren.

Die Heimathbercchligung soll überhaupt die Gemein¬
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den in einem Staate bilden; das Gesetz über Armen¬
versorgung soll nur den Schäden, welche durch jedes
Heimathgesetz entstehen, abhelfen. Dieses ist auch der
historische Weg gewesen. Die Heimathverhältnisse der
Staatsangehörigen haben immer einen Theil des öffent¬
lichen Rechts gebildet, während die Armenpflege früher
als eine Pflicht der Kirche und der Privatmildthätigkeit
betrachtet wurde und erst im neueren Zeitalter in das
Bereich der Staatsgcsctzgebung übergegangen ist. Wie
ist cs nun möglich, daß etwas Allgemeines, wie Hei-
mathgesctzgebung, wurzeln kann in etwas Besonderem
— der Pflicht der Armcnvcrsorgung? Wie ist cs möglich,
daß eine Ursache — die Heimathbcrechtigung — wur¬
zeln kann in einer Wirkung — der Armcnvcrsorgung?

Warum dieses möglich war und noch ist, habe ich
sä I. gezeigt.

sä III. Ich muß gestehen, daß ich cs sehr liebe,
wenn Veränderungen und Verbesserungen eingeleitet wer¬
den sollen, an die bestehenden Verhältnisse anzuknüpfen,
doch müssen diese gesunde Keime in sich tragen,
müssen die Kraft besitzen, das auf sie gepfropfte Reis
der Vervollkommnung auch zum fröhlichen Wachsthum
bringen zu können. Daß in der Leibeigenschaft solcher
Keim, solche Kraft nicht lag, braucht wohl im Jahre
1865 nicht mehr bewiesen zu werden; aber trotzdem ist
unsere ganze sociale Gesetzgebung auf diesen alten Baum
gepfropft worden. Ist es also zu verwundern, daß so
geringe Früchte geerntet sind? Die Verhältnisse, wie
sie uns heute vor Augen liegen und ich sie bereits ge¬
schildert habe, sind diese Früchte.

sä IV. Wenn ich nun einsah, daß von den drei
unter l. angeführten Bedingungen, welche bei Aufhebung
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der Leibeigenschaft erfüllt werden mußten, nur zwei: die
Herstellung der Unmöglichkeit der Hcimathlosigkeit und
die Armenvcrsorgung, erreicht sind; wenn die Haupt-
bedingung : freie Thätigkeit nach außen, für den

von der Scholle Entbundenen, bis heute unerfüllt ge¬

blieben ist, aus den all I. angeführten Gründen unerfüllt
bleiben mußte; wenn ich einsah, daß das Anknüpfen an

ein früher bestehendes Verhältniß — die Leibeigenschaft —
aus dem Grunde, weil dieses Gebäude auf den destruc¬

tivsten Principien, welche cs jemals gegeben, errichtet
war, eine Unmöglichkeit sei: mußte ich da nicht den

Satz hinstellen, welcher bereits im Jahre 1820 hätte
berücksichtigt und ausgeführt werden sollen: Bruch mit
der Vergangenheit, d. h. mit der Leibeigenschaft und
den Folgen derselben, und: Freiheit in allen socialen
Beziehungen, d. h. Einräumung der freien Thätigkeit
für den von der Scholle Entbundenen? Und wenn ich

einsah, daß dieses nur zu erreichen sei, indem eine

Menge Verhältnisse im Lande umgestaltet würden, war
ich da nicht genöthigt, so viele derselben der Kritik zu
unterziehen und mit Vorschlägen hervorzugehen, um eine
Besprechung über die Mittel und Wege anzubahnen,
welche dazu beitragen könnten, um diejenigen Maßregeln
ins Leben zu rufen, welche schon die hohe Regierung
bei Aufhebung der Leibeigenschaft für Ostern 1821 in
Aussicht genommen hatte?

Jeder wird einsehen, daß dieses der Kern der Frage
ist, um welchen cs sich handelt, und daß alle Vorwürfe,
welche der Herr Vers, mir in Hinsicht auf Jgnoriren
bestehender Gesetze macht, schon deshalb jedes Grundes
entbehren, weil die Grundsätze, von welchen wir beide
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ausgehen, und die Ziele, welche wir beide verfolgen,
vollständig verschiedener Art sind.

Werfen wir noch einmal einen Blick zurück auf die
drei Bestimmungen, welche der Aushebung der Leibeigen¬
schaft folgen mußten, so scheint cs mir aus den Aeuße¬
rungen deS Herrn Verfassers hervorzugehen, daß er an¬
nimmt, alles Nothwendige sei geschehen, wenn der Hci-
mathlosigkcit vorgebeugt und die Armen versorgt seien,
während ich behaupte, diese beiden Punkte sind von un¬
tergeordneter Bedeutung und die Leibeigenschaft ist erst
dann «io facto aufgehoben, wenn die dritte Bestimmung,
die Freizügigkeit in größerem oder geringerem Umfange
durch Gesetze Geltung gewonnen hat.

Zch könnte also hier schon meine Erwiderung schlie¬
ßen. Um aber nicht den Vorwurf auf mich zu laden,
daß ich nur einen Gedanken herausgenommen, bin ich
genöthigt, an allen ferneren Aeußerungen des Herrn
Verfassers zu zeigen, zu welchen Consequenzen der von
demselben aufgestellte Satz durch seine logische Unrich¬
tigkeit führt, und wie leicht es ist, allen Erwiderungen
des Herrn Vers. entgegenzutreten.

Derselbe fährt fort:
»Zur Zeit aber müssen wir behaupten, daß unsere Heimathgesetze

die besten, sittlichsten und humansten sind, welche es in Deutschland
giebt."

Wie dieselben entstanden, ist eben gezeigt, sie sind
das Product einer logisch falschen Folgerung, angewandt
zur Erreichung eines bestimmten Zwecks, sie sind hervor¬
gegangen und aufgebaut auf döm Principe der Leibeigen¬
schaft, dem destructivsten, welches es jemals gegeben.

Wie verhalten sich nun die Thatsachen, also die Fol¬
gen der Heimathgesetzgebung, der Behauptung des Herrn
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Vers, gegenüber? Es muß der Heimathgesetzgebung in-
direct zum Theil zugeschrieben werden, daß sie die Ar¬
beiternoth herbeigeführt, zur Geburt der 55,281 unehe¬
lichen Kinder beigetragen hat und auch die größte Ver¬
anlassung gewesen ist, daß 78,253 Mcklcnburgcr in 15
Jahren ausgewandert sind.

Wo bleibt da die „Güte", „Sittlichkeit", „Hu¬
manität" dieser Gesetzgebung? Der Herr Vers, mag es
auch gefühlt haben, daß seine Behauptung weder durch
Hinweisung auf die Ursachen, welchen diese Heimathgcsctz-
gebung ihre Entstehung verdankte, noch auf den Grund,
auf welchem sie errichtet wurde, noch auf die Folgen,
welche sie gehabt hat, aufrecht zu erhalten sei, und führt
deshalb nur die Gothaische Convention an, um aus
derselben die Schlußfolgerung zu ziehen, es wäre in
anderen Gegenden Deutschland's noch schlechter bestellt
als bei uns. Der Beweis aber, der nur anführt, eine
Sache sei noch nicht so schlecht wie eine andere, ist
sehr schwach und wird den von mir angeführten Argu¬
menten gegenüber vollständig hinfällig.

Indessen bringen gerade die Verhandlungen, welche
am 15. Juli 1851 zu Gotha gepflogen wurden, die
Mittheilung, daß die Regierungen von Hannover, Mek-
lenburg-Schwerin und Braunschwcig es für nöthig
gehalten haben, den Antrag zu stellen, die übrigen Con-
trahenten möchten von ihrer speciellen Gesetzgebung No¬
tiz nehmen, da die Ertheilung des Eheconsenscs bei
ihnen an bedeutend erschwerendere Bedingungen geknüpft
wäre als in anderen Staaten.

Ferner sagt der Herr Verf.: „Familienbande werden nicht
zerrissen."

Wenn in einem Zeitraume von 15 Jahren 78,253
6
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Menschen auswandern, kann solches ohne Zerreißung

von Familienbanden nicht möglich gewesen sein.

Es heißt dann weiter:
„In Mellenburg tritt unbegründeter Verweigerung (soll wohl

heißen eines Wohnungsscheines) die Regierung auf Grund bestehender

Gesetze mit Erfolg abhelfend entgegen."

Es eristirt kein Gesetz, gültig für den ritlcrschaft-

lichcn Landestheil, welches der Regierung eine Handhabe

verleiht, um die Ertheilung eines Wohnungsscheines zu

erzwingen, denn aus der Verordnung vom 26. Januar
1831, der einzigen, welche in dieser Art eristirt, läßt

sich dieses nicht ersehen. -

Für die Städte besteht die Verordnung vom 18.

August 1827. Doch da die Entscheidung der Regierung

in den meisten Fällen von den Berichten der Magistrale

abhängig sein muß, so sind die Erfolge eines Recurses

an das Ministerium des Innern immer zweifelhaft. Im
Domanium hängt in dieser Beziehung Alles von dem

Willen der obersten Behörden ab, da alle über diese

Angelegenheit eristirenden Gesetze jeder Zeit leicht ver¬

ändert werden können.
Der Rechtsweg kann und darf in Betreff der un¬

begründeten Verweigerung eines Wohnungsscheines nie

betreten werden, weil außer den in der Ritterschaft und

in den Städten bereits mit Grundbesitz Ansäßigen Nie¬

mand in Meklcnburg ein Recht auf Gewährung der

Niederlassung hat.

Wenn ich den Versuch, die Ortsarmcnvcrsorgung

im Domanium durchzuführen, eine Verschlimmerung nenne,

so habe ich Recht dazu, denn eines Theils wird sic sich

an vielen Stellen als unausführbar beweisen, anderes

Theils beschränkt sie die nominelle Freizügigkeit, welche



83

noch im Domanium eristirt, vollständig. Nur dann,
wenn ich den jesuitischen Grundsatz verfolgte: „es muß
erst recht schlecht werden, bevor cs gut wird," hätte ich
Unrecht gehabt mit meiner Aeußerung. Diese Orts-
armcnversorgung trägt nur dazu bei, einen völlig unhalt¬
baren Zustand herbeizuführen, und wie schon gesagt,
die Noth ist die Mutter der Verbesserungen; je früher
sie eintritt, um so eher ist Wandel zu hoffen. Leiden nur
die übrigen Verhältnisse des Ganzen nicht darunter, bin
ich im Princip nicht gegen eine Ortsarmenpflege, habe
auch etwas Achnlichcs im fünften Artikel proponirt.
Auch billige ich zum größten Theil die Ansichten des
Herrn Verfassers über Armenpflege und hatte bereits
Gelegenheit genommen, die meinigen in ähnlicher Weise
zu äußern.

Aus welchen Gründen ich bei dem Ziele, welches
ich vor Augen hatte, „die ganze großartige Gesetzgebung der
Jahre 1820 bis 1821 ignoriren» mußte, habe ich bereits
oben angeführt; alle von dem Herrn Verf. erwähnten
Gesetze sind nur die Folgen gewesen des von mir be¬
kämpften logisch falschen Satzes: die Hcimathberechti-
gung wurzelt in der Pflicht der Armenversorgung.

Ebenso verhält es sich mit den folgenden Aeußerun¬
gen, in welchen der Herr Verf. der Thätigkeit unserer
Gesetzgebung gedenkt. Nur nach der oben von mir be¬
zeichneten Richtung hin ist sie thätig gewesen, unterließ
aber die Verwirklichung der unerläßlichsten Bedingung,
welche aus der Aufhebung der Leibeigenschaft sich ergab;
dieses wollte und mußte ich tadeln.

Sie schuf keinen Bruch mit der Vergangenheit,
keine Freiheit in allen socialen Beziehungen in dem
oben von mir angegebenen Sinne.

6 '
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Doch muß ich die einzelnen Punkte noch einmal
durchgehen.

ad 1. In Hinsicht der Schulen hat der Herr Vcrf.
mir zugestanden, daß nichts geschehen. Daß es bester

ist, wenn praktisch etwas geschieht als durch Gesetzgebung

nichts, ist auch meine Ansicht, und habe ich diesen Grund¬
satz stets befolgt. Wohin aber diese prackischeu Erfolge,
genannt Privatwillkür, im Durchschnitt führen, ist in
meinem fünften Artikel genügend auseinander gesetzt.

ad 2. Die Gesetze vom 6. Februar 1855 und

15. Januar 1861 sind von mir in dem vorhergehenden

Satze unter Veränderungen der Rechtspflege angeführt

und verstehe ich unter Vereinfachung des Justizverfah¬

rens die im fünften Artikel gewünschte Combination der

Stadt-, Amts- und Patrimonial-Gcrichtc.
ad 3. Die Heimathgesetzgebung vom 30. Mai 1862

ist bereits in ihren Wirkungen von mir charakterisirt,

und verweise ich deshalb wieder dahin.
ad 4. Wie ich die Worte: „Schaffung eines un¬

abhängigen Bauernstandes" niederschrieb und im zwei¬

ten, vierten und fünften Artikel die Art und Weise, wie
solches herbeizuführen sei, und die Vortheile, welche

daraus entständen, näher auseinandersetzte, war ich auf
jede Erwiderung gefaßt, aber daß die Behauptung
aufgestellt werden könnte, daß das Gesetz vom 13. Ja¬
nuar 1862 „die Verbesserung der Lage des Bauern¬
standes herbeiführte und wenigstens Modificirung des

bestehenden Rechts in reichem Maße brachte," habe ich

nicht für möglich gehalten.
Jeden, der sich für diese Frage interessirt, bitte ich,

dieses Gesetz eingehend zu studiren und dann das Ur¬

theil selbst zu fällen, ob ein einziger Gedanke in dem
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ganzen Gesetze zu finden ist, welcher das Bestreben kund
werden läßt, einen freien Bauernstand zu schaffen, und
ob meine von mir entwickelten Ideen nicht von mir
verlangten, dieses Gesetz zu ignoriren. Wenn der Herr
Vers. Recht hat, dieses Gesetz eine Verbesserung der
Lage des Bauernstandes zu nennen, so muß der Zu¬
stand vor Erlaß derselben ein ganz eigenthümlicher ge¬
wesen sein.

Das Gesetz beginnt mit den Worten:
„Zur Beseitigung aller Zweifel über die Grenzen der gutsherr¬

lichen Bcsugniß zur Nlederlcgung oder Veränderung bäuerlicher Stellen
in den Gütern:c. verordnen Wir das Nachstehende:"

und bringt nun in § 1 die näheren Bestimmungei? über
die Niederlegung der Bauern; er lautet:

„Es soll für die Zukunft — also mit Ausschluß der Fälle, wo
bei einer mit landesherrlicher Genehmigung geschehenen Regulirung
der Bauernverhältniffe die Zahl der zu conservirenden Bauernstellen
bereits festgestellt ist — allen denjenigen Gutsherren, welche bei ihren
Gütern Dörfer und darin mehr als drei Bauern haben und sich nicht
in dem Falle befinden, von welchem der weiter unten folgende zweite
Abschnitt redet, verstattet sein, die Hälfte davon bei einer geraden An¬
zahl und bei einer ungeraden Anzahl noch einen mehr niederzulegen,
also von 9 Bauern fünf, von 7 oder 8 vier, von 6 drei. Von 5 dür¬
fen nur 2, von 4 darf nur einer und von 3 oder weniger Bauern
eines Dorfes darf keiner niedergelegt werden."

Wenn also die jetzt vollständig gesetzliche, nur an
gewisse Bedingungen geknüpfte Erlaubniß der Nieder¬
legung der Bauern eine Verbesserung der Lage des
Bauernstandes sein soll, so reicht mein Verstand nicht
dazu hin, das zu begreifen. Denn wie ist es möglich,
ein Mittel eine Verbesserung einer Sache zu nennen,
welches diese Sache thcilweise zu beseitigen im Stande ist?

Daß eine Verwandlung eines Bauern in einen Al¬
tentheiler und seines erbberechtigten Sohnes in einen
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ist, muß Jeder einsehen. Wenn es in dem § 11 des
Bauerngesetzes, welcher von der Abmeierung handelt,
am Schluffe heißt:

„In allen Fällen ist gegen die administrative Procedur und Ent¬
scheidung kein Rechtsmittel, sondern ein Recurs an das Ministerium
des Innern zulässig."

so beseitigt dieser Ausspruch jede Behauptung, daß bei
Edition dieses Gesetzes der Gedanke an die Schaffung
eines freien, unabhängigen Bauernstandes obgewaltet hat.

Bedenkt man nun noch dazu, daß unter den Grün¬
den, die eine Abmeierung herbeiführen können, Beleidi¬
gungen gegen die Gutsherren und Bestrafung in Folge
eines begangenen Forstfrevels, (und Jeder kennt das
scharfe Gesetz vom 21. März 1857), mit aufgenommen
sind; daß diese Abmeierung nur auf administrativem
Wege vorgenommen werden darf und ausdrücklich der
Rechtsgang verboten ist und nur die Herbeiführung
einer Entscheidung des Ministeriums des Innern erlaubt
ist, so wird mir Jeder beipflichten, wenn ich sage. ein
Gesetz, welches den Besitz nur von einer administrativen
Maßregel abhängig macht, sichert denselben nach keiner
Seite hin.

Ob der Herr Vers., wenn er von Modificirung des
bestehenden Rechts spricht, diesen Satz im Auge gehabt
hat, weiß ich nicht.

Alle in dem Gesetze enthaltenen Bestimmungen über
die Regulirungen der Bauern, über Erbzins- und Erb-
pachteontracte sind nicht neu, denn meine Bauern in
Gr. Brütz sind bereits im Jahre 1838 unter ganz ähn¬
lichen Bedingungen eingesetzt worden; also etwas, das
schon da gewesen und nur jetzt in Form eines Gesetzes
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gebracht ist, ist keine neue Verbesserung, deren man be¬

sonders Erwähnung zu thun braucht.

Wenn der Herr Vers. sagt:
„Schaffung eines unabhängigen Bauernstandes ist ein großes

Wort, dessen Ausführung aber nicht in der Willkür der Menschen

liegt."
so gebe ich dem Herrn Vers. zu bedenken, daß zum
Theil durch die Willkür der Menschen nur der jetzige
kleine Rest des Bauernstandes im ritterschaftlichen Lan¬
destheile und die Art, in welcher er besteht, übrig ge¬

blieben ist. Die ganze Gestaltung dieser bäuerlichen
Verhältnisse hat sich bis zum 13. Januar 1862 auf der
Bahn zwischen Gesetz und Willkür fortbewegt, wie die
hohe Landesregierung dieses selbst ausdrückt, indem sie

in den Eingangsworten zum Gesetze sagt: „Zur Be¬
seitigung aller Zweifel über die Grenzen der gutsherr¬
lichen Befugniß." Wo aber noch Zweifel vorherrschen
in einer so wichtigen Angelegenheit, da ist die scharfe

Grenze zwischen Recht und Gewalt noch nicht klar ge¬

zogen gewesen.
'

Daß ich in meinem Aufsatze den Beweis geführt,
daß auf gesetzlichem Wege die Schaffung eines freien
Bauernstandes möglich ist, glaube ich, füge auch noch
hinzu, daß ich die Ricderlegung einer Bauernstelle eine
Zerstörung bestehender Verhältnisse nenne, ohne eine
neue Schöpfung an deren Stelle erblicken zu können.

ad 5. In Hinsicht der Aufhebung des Zunftzwanges
giebt der Herr Verfasser mir Recht in dem Ausspruche,
daß nichts geschehen sei. —

Eine große Beruhigung ist cs für mich, wenn der
Herr Vers. erklärt, daß die von mir veröffentlichten Ge¬
danken über eine gesetzliche Beschränkung der Auswan¬
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derung, von demselben „selbstgeschaffene Phantome" ge¬
nannt, keine Aussicht hätten, weder bei hoher Landes¬
regierung noch bei den Ständen des Landes Berücksich¬
tigung zu finden.

Nimmt man übrigens die Verordnungen vom 2. Aug.
1760 und 22. Juni 1763 zur Hand, bedenkt man, wie
wenig sich die Ansichten zur Zeit über die Ordnung der
Verhältnisse im ritterschaftlichcn Landesthcile gegen da¬
mals geändert haben, so sind meine Befürchtungen nicht
so ganz als aus der Luft gegriffen zu betrachten.

Der Herr Vers, spricht darauf, nachdem er sich in
einigen allgemeinen Redewendungen ergangen, von
Fabrikkönigcn.

Ebenso gut wie es diese giebt, eristiren auch Guts¬
könige, unv cs ist sehr natürlich und liegt tief begründet
in der menschlichen Natur, daß diese Fabrikkönige, wenn
sie in Besitz der Macht gelangen, denselben Weg ein¬
schlagen, welchen die Gutskönige bis jetzt gewandelt
sind, und auch darnach streben, ihre Umgebung und die
Verhältnisse ihrer Untergebenen möglichst in ihrem Pri-
vatintcrcsse zu ordnen. Wenn nun der Herr Vers, sagt:
„Bei uns denkt man an dergleichen Gott sei Dank nicht," so wäre
es eine wohl zu erwägende Frage, ob die Ritterschaft
in Meklenburg niemals für sich und ihre Privatintercffcn
„die gesetzgebende Gewalt und die Steuerkrast des Landes in Anspruch
genommen hat!"

Daß es jetzt Zeit ist, neue Wohnungen in dem rit-
terschaftlichen Landesthcile zu erbauen und in dieselben
Leute einzusetzen, darin stimme ich mit dem Herrn Vers,
überein. Dieses zu erleichtern, ist mein Hauptstreben
gewesen, und ist im 2. und 4. Artikel genügende Auf¬
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klärung darüber gegeben, auf welche Weise ich die Aus¬
führung für möglich halte.

Dann schreibt der Herr Verf.:
„Man vergesse nicht: als noch vor 20 Jahren kein Hoftagelöhner

von seinem Herr», kein Herr von seinem Tagelöhner frei kommen
konnte, das war auch eine Noth, die die bestehenden Verhältnisse zu
sprengen drohte. Diese Noth hat stch ausgeglichen, so wird sich auch
die jetzige ausgleichen. Und wenn ste stch nicht ausgliche in der bis¬
herigen Weife, wenn der Gutsherr nicht mehr genug Hoftagelöhner
und Knechte bekommen könnte — nun so würde man seine Wirthschaf¬
ten ändern oder man würde vielleicht kleinen Leuten kleine Grundstücke
zur Bestellung auf eigene Rechnung hingeben müssen."

Um mich der Redeweise eines anderen Gegners zu
bedienen, heißt dieses „auf Deutsch": Die Auswande¬
rung hat ein durch die Gesetzgebung entstandenes Uebel,
welches die bestehenden Verhältniffe zu sprengen drohte,
ausgeglichen, hat aber dafür eine neue Noth herbei¬
geführt. Diese neue Noth soll sich nun von selbst aus¬
gleichen; zu dieser Ausgleichung soll nichts geschehen;
und wenn diese Noth nicht ausgeglichen wird, bann sol¬
len wir unsere Wirthschaften ändern, unsern Acker un¬
bestellt liegen lassen. Eine eingehende Beurtheilung die¬
ser Gedanken wird mir der Leser dieser Zeilen wohl
erlassen!

Wieder zum Satze des Herrn Verfassers zurückkeh¬
rend, möchte ich mir die Frage erlauben: Wo sollen die
Menschen herkommen, wenn cs an Tagelöhnern und
Knechten fehlt, um kleine Grundstücke zur Bestellung auf
eigene Rechnung zu übernehmen?

Bekanntlich erfordert ein großer Grundbesitz viel
weniger Arbeitskräfte als ein kleiner.

Zuletzt schreibt der Herr Verfasser:
„Man versuche nur nicht mit Gesetzen eine Speiche in ihrem Rade

anzufassen."
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und deutet, was bereits an zwei anderen Stellen ge¬
schehen war, hiermit darauf hin, daß durch Gesetze die
Arbeiternoth nicht gehoben werden kann. Dieses ist auch
meine Meinung und ist namentlich im zweiten Artikel
pag. 13 recht genau auseinandergesetzt. Ich begreife
nur nicht, wie der Herr Verf. mir überhaupt eine solche
Ansicht unterlegen konnte, da keine Aeußerung in mei¬
nem ersten Artikel dazu berechtigt. Da unsere Gesetz¬
gebung cs aber stets versucht hat, gerade das Verhält¬
niß zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das Ver¬
hältniß der Anzahl der Arbeiter zur vorhandenen Arbeit
zu regeln, und doch Nothstände eingetreten sind, so wird
der Herr Vers- mir auch einräumen müssen und voll¬
ständig meine Ansicht theilen : ebensowenig wie in Zu¬
kunft Gesetze die Arbeiterfrage lösen können, ebensowenig
sind die bestehenden Gesetze dazu im Stande, und eine
Vertheidigung derselben aus diesem Grunde wäre ein
müssiges Geschäft.

Die gegen meinen zweiten Artikel gerichtete Kritik
zerfällt in zwei Theile.

Der eine bedarf, da er sich nur in Vermuthungen er¬
geht über das. was von mir vielleicht betreffs der Ar¬
menversorgung und der Regulirung der Verhältnisse im
ritterschaftlichen Landestheil zu erwarten sein dürfte, kei¬
ner weiteren Erörterung.
Im anderen Theile greift der Herr Verf. zwei Ge¬

danken heraus, den über die eintretende Obdachlosigkeit
eines freien Arbeiters und den über die Schaffung
eines freien Bauernstandes.

Wie ich den angegriffenen Satz: er müßte seine
eigene Haut zu Markte tragen und darnach seine Auf¬
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führung einrichten — niederschrieb, kam es mir darauf
an zu zeigen, daß die allgemeine Heimathbcrechtigung
im Stande wäre, die Uebel zu beseitigen, welche der
Herr Amtsverwalter Balck in seinem Buche über die
Domanial-Verhältnisse in 8 134 und 135 geschildert
hat, und kam zu nachstehenden Schlußfolgerungen;

1) Wenn cs gestattet wird, je nach dem eintreten¬
den Bedürfnisse Wohnungen zu erbauen, sei es zum
eigenen Bewohnen, sei es zum Vermiethen, so werden
solche entstehen, da ca. 7 Millionen Thaler, welche in
den meklenburgischcn Sparkassen belegt sind, zum größten
Theile der arbeitenden Bevölkerung gehören, also Capi¬
tal genügend in dieser Classe vorhanden ist.

2) Wenn der Miethsmann weiß, seine Obrigkeit
sorgt nicht mehr wie bisher für sein Unterkommen, so
wird er das selbst thun oder sich so aufführen, daß die
innehabende Wohnung ihm nicht von seinem Vermiether
gekündigt wird.

Aus den ad 1 angeführten Gründen werden sich die
Wohnungen auch dem wahren Bedürfnisse entsprechend
vermehren und damit die Calamität, welche jetzt eristirt,
aufhören. Es müßten, wie ich auch schon angeführt,
in einem Armengesetze Bestimmungen, wie cs bei ein¬
tretender Obdachlosigkeit gehalten werden sollte, getroffen
werden, doch müßten diese Bestimmungen niemals das
Recht der freien Niederlassung beeinträchtigen.

ad 2 schreibt der Herr Verf., meine Vorschläge
würden den Bauernstand unrettbar vernichten, und fügt
hinzu:

„Das ist in unseren Tagen nicht mehr Theorie, sondern leider Er¬
fahrungssatz."

Es ist mir unbegreiflich, wie der Herr Verf. das-
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jenige als unmittelbare Folge meiner Vorschläge bezeich¬
nen kann, was bereits als beinahe vollendetes Ergebniß
ganz anderer Verhältniffe hier in Meklcnburg klar ans
Tageslicht getreten ist. Speciell auf die Ursachen der
Erscheinung einzugehen, hat jetzt keinen practischcn Werth
mehr, zumal sich sowohl der Herr Vers, wie alle Leser
die Frage leicht beantworten können, weshalb von den
12,000 rittcrschaftlichen Bauern, welche nach dem
„Nordd. Corresp." vom Jahre 1860, Nr. 184, mehr als
20 Jahre nach dem dreißigjährigen Kriege, also noch
i. I. 1668, in Meklcnburg cristirtcn, nach dem Staats¬
kalender vom 1.1864 nur noch 1361 vorhanden sind.

Meine Ideen habe ich hergenommen aus den Län¬
dern, wo Einrichtungen bestehen, die seit Jahrhunderten
einen freien, unabhängigen Bauernstand geschaffen und
erhalten haben, und auch keine Aussicht vorhanden ist,
daß er jemals untergehen wird.

Es ist mir vollständig klar, daß wenn ein Uebel wie
jenes, woran unser Bauernstand sowohl im Domanium
wie im Ritterschaftlichcn krankt, geheilt werden soll, es
eine Unmöglichkeit ist, daß wenn heute das betreffende
Gesetz gegeben wird, morgen schon der Bauernstand sich
in der Lage und auf der Stufe befinden soll, die er
dort erreicht hat, wo er sich seit Jahrhunderten in Un¬
abhängigkeit befunden. Ich verhehle cs mir nicht, daß
der Fall eintreten kann, es sollten hier mehrere Bauernstcl-
len angekauft und zu einem Gute vereinigt werden, doch
glaube ich, wären derartige Fälle noch immer besser als
andere Zustände.

Wünscht Jemand eine oder mehrere Bauernstellen
zu erwerben, und es versteht ein freier, unabhängiger
Bauer sich dazu, durch Verkauf sich seiner Hufe zu ent¬
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ledigen, so erhält er einen conjuncturmäßigen Preis für
sein Eigenthum und ist ihm auch Gelegenheit gegeben,
durch das Capital, welches er empfängt, und durch die
freieren Bestimmungen über Veräußerungen von Grund¬
eigenthum wieder in Besitz einer Bauernhufe zu gelangen.

Wenn jetzt einem Gutsherrn fein Bauer im Wege
liegt und derselbe sich außerhalb des Gesetzes vom 13. Ja¬
nuar 1862 befindet, so kann er ihn abmeiern, der Bauer
empfängt sein Alten theil und hat nie die geringste Aus¬
sicht, wieder Bauer zu werden.

Die Thatsachen lehren uns und „es ist nicht mehr Theo¬

rie, sondern leider Erfahrungssatz," die bestehenden Ver¬
hältnisse haben den Bauernstand im rittcrschaftlichen
Landcstheile bis auf ein Minimum vernichtet. Wenn
also diese Folgen mir vor Augen lagen, so mußte cs

mein Bestreben sein, Mittel und Wege zu ersinnen, daß
die Schaffung eines freien, unabhängigen Bauernstandes
nicht ähnliche Nachtheile mit sich brächte, die freilich aus
den oben angeführten Gründen weniger schädlich aus¬
fallen würden, als die bestehenden Verhältniffe im rit-
terschaftlichen Landesthcile cs gethan haben- Deshalb
schrieb ich: Auf ein Mal und in so kurzem Zeiträume
wie möglich schaffe man einen freien Bauernstand, dann
werden die Bauerngüter keine Handelswaare.

Die Möglichkeit der Ausführung liegt darin begrün¬
det, daß in den meisten neuen Dorfconlracten die Be¬
stimmung aufgenommen, die Bauern müßten auch in¬
nerhalb derselben zu jeder Zeit eine anderweitige Regu¬
lirung ihrer ganzen Verhältnisse sich gefallen lassen.

Mein Gcdankengang war folgender:
Bei dem Bestreben, welches jetzt im Lande vorherrscht,

sich Grundbesitz zu erwerben, wird die Nachfrage nach
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solchem, so lange das Angebot nicht stärker ist als diese,
immer einen Theil des dem freien Verkehre übergebenen
Grundbesitzes in andere Hände führen, deshalb ist es
gefährlich, die Maßregel ganz allmählich zu vollziehen.
Führt man sie aber auf einmal durch, so wird das An¬
gebot natürlich größer als die Nachfrage, der größte
Theil der Bauern wird als Bauern erhalten und da¬
durch, daß ein Verkauf aus ritterschaftlichen Gütern bis
zu '/« ihres Areals erlaubt ist. den Bauern, welche
doch verkauft haben, Gelegenheit gegeben, das erhaltene
Capital zur Errichtung neuer Bauernstellen anzulegen.
Besser ist es immer, diese ganze Angelegenheit von dem
freien Willen aller Einzelnen abhängig zu machen, als
sic in den Händen der Gewalt zu lassen.

Die Folgen freier Concurrcnz sind nie so schlimm
wie die Folgen der Gewalt.

Gefahr bringend überhaupt könnte die von mir vor¬
geschlagene Maßregel nur für die erste Generation sein.

Ist unser sogenannter Bauer erst wirklich ein freier,
unabhängiger Bauer geworden, so trennt ihn so leicht
nichts mehr von seiner Hufe, sonst müßten alle Bauern
in der Welt, die ohne vorsorgliche Beschränkung bestan¬
den haben, schon längst zu Grunde gegangen sein.

Hieraus wird der Herr Vers. ersehen, daß meine
Meinung eine ernsthafte gewesen und ich auch Gründe
für dieselbe gehabt.

Sollte es aber dennoch bei unseren jetzigen Verhält¬
nissen als eine gefährliche Maßregel erscheinen, die Zu¬
sammenlegung mehrerer Bauernstellen zu gestatten, so
würde ich darin, daß die Bauern ihre Husen auch unter
der Bedingung empfingen, daß nicht mehrere vereinigt
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werden können, für den Augenblick keine allzugroße
Vcrkchrshcmmung erblicken. Ferner heißt es:

„Oeconomen werden wir behalten, Bauern nicht."
Der Herr Verf. denkt sich unter einem Bauern das

Gebilde, welches hier im Lande durch die Verhältnisse
und neuerdings durch die Verordnung vom 13. Januar
1862 auch gesetzlich geschaffen ist; das ist aber kein
Bauer, sondern ein in jeder Hinsicht abhängiges und
unter Umständen der Vernichtung preisgegebenes Indi¬
viduum, welches nur deshalb geduldet wird, weil cs
einmal nicht anders sein kann.

Ein wirklicher Bauer aber ist ein freier Mann, wie
ihn uns Angeln, die schleswigschen, holsteinischen und
hannoverschen Marschen, Ostfricsland, Westfalen, die
Schweiz, manche Gegenden Baiern's und Preußens
und sonst noch viele andere Stellen Deutschland's zeigen
und wahrlich nicht zu seinem eigenen oder zum Scha¬
den des Ganzen. Ein Mann, der die von seinen Vor¬
eltern ererbte Hufe den Anforderungen der Jetztzeit ge¬
mäß bewirthschaftet und der durch die von Vergangen¬
heit und Gegenwart erzeugte Liebe mit seinem Bcsitz-
thume zusammengewachsen ist, personificirt den Bauern¬
stand wie ich ihn hier im Lande erblühen sehen möchte.

Meint der Herr Verf. nun, daß nach den vielseiti¬
gen Veränderungen, welche der Bauernstand hier hat
durchmachen müssen, dieses Ziel überhaupt nicht mehr
zu erreichen sei, so mag er von seinem Standpunkte
aus Recht haben.

Schlimm stände cö aber überhaupt um unsere Ver¬
hältnisse, wenn sie bereits in das Stadium getreten
wären, wo eine Besserung nicht mehr möglich ist. Ich
kann dieses nicht glauben!
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Wenn der Herr Vers- mich der Jnconscqncnz be¬
schuldigt, so erwidere ich darauf Folgendes:

Ich hielt es nicht für nöthig, wie ich schrieb: Frei¬
heit in allen socialen Beziehungen — hinzuzufügen:
so weil sie vernünftig ist, — weil ich in meinen folgen¬
den Artikeln entwickeln wollte, was ich unter derselben
verstand.

Aus dem letzten Satze des Herrn Vers, ersehe ich,
daß seine ganze Auseinandersetzung über den Gedanken,
daß die Arbeiternoth durch Gesetze nicht beseitigt wer¬
den kann, auch in seinen Augen eine überflüssige ge¬

wesen, und beweis't mir die Anziehung der Stelle pag. 3,
Sp. 2, l. 5, daß der Herr Vers, mich nicht verstanden
hat, denn es geht aus derselben gerade hervor, daß ich
mich gegen die Anwendung des Zwanges aussprechc!

Bock- Gr. Weltzin.

Erwiederung*)
Mit großer Befriedigung habe ich den Aufsatz:

„Charakteristischer Grund der Auswanderung ttr Mek-
lenburg" in Nr. 6 der „Annalen" gelesen, welcher die
angeregte Frage auf das Gebiet der Nationalökonomie
verweist, und ergreife ich gern die Veranlassung, auch
nach dieser Seite hin mich eingehend auszusprechen.
Sehr richtig ist eine Grenze zwischen Ackerbau und
Landwirthschafl gezogen worden. Wenn ich auch im
Allgemeinen den ausgestellten Grundsätzen des Herrn

*) Separat-Abdruck aus Nr. 9 der „Landw. Annalen" 1865.
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Vers, huldige, so bin ich doch genöthigt, durch speciellere
Behandlung dieser Angelegenheit einige Abweichungen
in meinen Ansichten zu motivircn.

Der höchste Stand der Landwirthschaft wird dort
erreicht, wo durch eine intensive Wirthschaft der größte
Ertrag erzielt und gleichzeitig ein Ucberschuß an Pro-
duclen zum Verkaufe möglich gemacht wird. Zu diesem
Zwecke eignen sich am besten Güter von 3—20 Last
Aussaat bei guten Bodenverhältnissen. Auf Gütern un¬
ter 3 Last kann nur Ackerbau getrieben werden, cs wird
durch eine intensive Wirthschaft freilich ein großer Er¬
trag erzielt, dieser aber durch die Lebensbedürfnisse der
Betreibenden sofort in Anspruch genommen. — Auf
Gütern über 20 Last ist eine intensive Wirthschaft, je
größer ihre Ausdehnung wird, je weniger möglich, und
deshalb ist der höchste Ertrag, die eine Bedingung der
Blüthe der Landwirthschaft, nicht mehr zu erreichen, nur
der Ucberschuß an Produkten fällt noch als zweite Be¬
dingung in die Wagschale.

Klar hat der Herr Vers, nicht ausgesprochen, welche

Größe des Grundbesitzes derselbe besonders geeignet
findet, um die Landwirthschaft zur wirklichen Blüthe zu

bringen, doch scheint mir aus den sämmtlichen Schluß¬
folgerungen hervorzugehen, daß Güter von 20 Last und
darüber dem Herrn Vcrf. als am geeignetesten dazu er¬

scheinen. Aus oben angeführten Gründen theile ich

diese Ansicht nicht.
Denken wir uns ein Land, welches nur Landwirth¬

schaft, keinen Ackerbau treibt, welches in lauter Güter
von 20 Last Größe und darüber eingelheilt ist, welche
Bevölkerung würde dieses Land bewohnen?

Zuerst eine Menge Gutsbesitzer, welche jenachdem
7
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sie wirthschafteten und lebten, wohlhabend wären oder

nicht. Dann Tagelöhner; wären sie im Stande, mehr

zu verdienen, wie sie zum Lebensunterhalt nothwendig
gebrauchten, so hätte dieser Verdienst keinen weiteren
Nutzen für sie, im Lande könnten sie ihn nicht verwer¬
then, wollten sie dieses aber doch, müßten sie auswandern.

Wovon werden die Bewohner der Städte in einem

solchen Lande sich ernähren? Die Bedürfnisse des Guts¬
besitzers sind zwiefacher Art, jenachdem sie nothwen¬
dige oder Luxus-Gegenstände umfassen. Erstere kann

ihm das Inland gewähren, zur Erlangung der letzteren

wendet er sich meistens ans Ausland- Da nun aber

die nothwendigen Bedürfnisse des großen und des klei¬

neren Gutsbesitzers sich ziemlich gleich bleiben, die Städte
aber nur auf die Befriedigung dieser angewiesen sind,

so kann ein großer Grundbesitz, der sich nur in Händen
Einzelner befindet, ihnen nie die Vortheile bringen,
welche ein vielseitig getheilter Grundbesitz ihnen gewäh¬

ren wird. Der Verbrauch der Tagelöhner an kaufbaren
Gegenständen ist so gering, daß die Einwohner der
Städte davon nicht eristiren können.

Es fehlt vollständig der wohlhabende Mittelstand,
welcher immer die Grundlage jedes wohlgeordneten
Staatsganzen bilden muß, aus dem Lande fehlt er voll¬
ständig, dort giebt es nur Gutsbesitzer und Tagelöhner,
in den Städten kann er sich nicht bilden, dazu ist der

Verbrauch an nothwendigen Lebensbedürfnissen zu ge¬

ring, und vom Luxus hat nur das Ausland Gewinn.
Wir sehen also, daß die Landwirthschaft im Sinne

des Herrn Vers, nicht im Stande ist, die höchste Stufe
derselben zu erreichen, indem sie durch die Größe der

Güter eine vollständig intensive Wirthschaft unmöglich
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macht; sie hat dagegen viele Nachtheile im Gefolge, sie

vernichtet den Mittelstand, sie treibt die wohlhabend ge¬

wordenen Arbeiter zur Auswanderung, sie läßt die Städte
verarmen, und der einzige Gewinn, den sic erzielt, ist,

daß sie in den statistischen Tabellen eine große Menge
ausgeführter landwirthschaftlicher Produkte auszuwei¬
sen hat.

Die höchste Cultur eines Landes wird aber darin
sichtbar, daß cs alle seine landwirthschaftlichcn Producte
möglichst im eigenen Gebiete selbst verwerthet und auf
dem großen Weltmarkt statt durch Nohproduetc durch
eigene Fabrikate seine Handelsbilanz herbeiführt. Alle
Länder, welche eine große Ausfuhr an Rohproducten
ausweisen können, wie Rußland, Polen, Egypten, Ame¬
rika, die Ostsecländer, sind keine Culturstaaten, diesen

Namen zu führen sind nur Länder wie die Schweiz,
die Rheinprovinzen, Sachsen, die Lausitz, Belgien, Eng¬
land und zum kleinen Theil Frankreich berechtigt-

Das höchst erreichbare Ziel der Nationalöconomie,
welches darin besteht, auf Grundlage richtiger Princi¬
pien unter gegebenen Verhältnissen die Mittel und Wege
zu bezeichnen, durch welche der höchste Culturzustand
eines Landes in allen Beziehungen herbeizuführen ist,

kann durch Bevorzugung eines einzigen Theiles, in die¬

sem Falle der Landwirthschaft, mit Hintenansetzung aller
übrigen Interessen eines ganzen Volkes, niemals erstrebt,

geschweige denn gewonnen werden.
Dieses auf Meklenburg angewandt, müffen wir uns

die Frage stellen, wie ist es zu erreichen, daß wir un¬
serem Acker die größte Rente abgewinnen und gleich¬
zeitig die größte Anzahl Menschen innerhalb des Landes
gut ernähren?
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Die Beantwortung dieser Frage und die Rechtferti¬
gung gegen den Vorwurf, daß sich ein Widerspruch
durch meine ganze Abhandlung zieht, gehen Hand in
Hand, so daß ich beide zusammen erledigen kann.

Worin der Widerspruch eigentlich bestehen soll, ist

aus den Worten des Herrn Vers, schwer zu ersehen.

Nachdem derselbe meine Worte wiederholt, falsche Fol¬
gerungen gezogen und einige Bemerkungen daran ge¬

knüpft, frägt derselbe:
„wo^findet der Herr Vers, denn Arbeitskräfte zum
Betriebe der Landwirthschaft?" und weiter

„woher nimmt der Herr Vers, den Raum für
diese Büdncreien, den Raum für künftige Büdner-
Generationen?" —

Es scheint also, daß Derjenige, welcher diese Frage
beantwortet, durch diese Beantwortung den angeblichen
Widerspruch entdecken soll, welcher in meiner Abhand¬
lung enthalten.

Ich habe gesagt, man schaffe einen freien Bauern¬
stand; der Herr Vcrf. sagt:

„Der Bauer soll dadurch in eine Lage gedrängt
werden, die vielleicht seiner Intelligenz nicht ent¬

spricht."
Niemals ist Bevormundung im Stande gewesen,

überhaupt Intelligenz hervorzurufen; niemals wird durch
Gesetze und Verordnungen ein Bauer dazu bewogen
werden können, intelligent zu wirthschaften, und um so

weniger, wenn diese Verordnungen ihn an der Aus¬
übung seiner Intelligenz verhindern. Verkehrt ist cs

nach meiner Ansicht, zu sagen, deshalb soll die Schaf¬
fung eines freien Bauernstandes unterbleiben, weil die
Träger desselben zu unintelligent sind, um von dieser
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freien Stellung den rechten Gebrauch zu machen, da es

doch gar keine andere Mittel giebt, um sie zur Intelli¬
genz zu treiben, als allein die Wegräumung aller Hin¬
dernisse, welche sie beschränken, und die Einräumung
einer Thätigkeit, wodurch ihnen die Möglichkeit eröffnet
wird, selbstständig ihre Kräfte anzuwenden.

Ich habe gesagt, man gestatte den Grundbesitzern,

*/„ ihres Areals (event, zu Bauern-, Büdner- und Häus-
lcrstcUen) zu verkaufen. Nirgends habe ich aber gesagt:

„Der bisher nur auf Arbeit angewiesene Mann
soll seine ganze Thätigkeit dem Büdnereibetriebe
widmen."

und auch nicht:
„Die durch Büdnereien - Errichtung befriedigten
Bedürfnisse Einzelner und der Arbeiterclaffe sollen

bei socialer Freiheit allen gewährt werden könncn."

Der Herr Verf. wäre zu solchen Folgerungen be¬

rechtigt gewesen, wenn ich gesagt hätte, jedem Arbeiter
im Lande soll auf Staatskosten eine Büdnerei angewie¬

sen werden; da ich aber nur von einer käuflichen Er¬
werbung der Büdnereien gesprochen habe, zu jedem Kauf
aber Geld gehört, aber nicht jeder Arbeiter das noth¬
wendige Geld besitzt, selbstverständlich nicht Zeder eine

Büdncrci kaufen kann, so widerlegt sich der mir ge¬

machte Vorwurf von selbst.

Hiermit ist auch schon die Antwort auf die Frage
»ach Arbeitskräften gegeben, denn dieselben werden nach

wie vor der Classe entnommen werden, welcher weder
Capital noch geistige Fähigkeiten zur Verfügung stehen,

die also auf Verwerthung ihrer körperlichen Kraft allein
angewiesen ist. Diese Classe stirbt nicht aus, kann aber
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durch Anwendung verkehrter Maßregeln aus dem Lande
getrieben werden.

Raum für die Büdnereien, welche durch Nachfrage
und Ankauf in den nächsten 60—70 Jahren entstehen
können, ist durch den Vorschlag gewonnen, daß die Ver¬
äußerung eines Sechstels des ganzen Grundbesitzes zu
diesen und ähnlichen Zwecken erlaubt sei. — Sich mit
den unbekannten Wünschen kommender Generationen
jetzt schon zu beschäftigen, hat keinen practischcn Werth.

Meine Ideen waren darauf gerichtet, die Landwirth¬
schaft in Meklenburg zur höchsten Entwickelung zu brin¬
gen, und gleichzeitig durch dieselbe die größte Anzahl
Menschen zu ernähren, da alle meine Vorschläge darauf
hinaus laufen, hauptsächlich einen freien Grundbesitz von
3—20 Last Größe zu schaffen und hiedurch ein wohl>
habender Mittelstand erzeugt wird, welcher die Grund¬
bedingung jedes Staatslebens ist und auch die Möglich¬
keit einer Ernährung der Einwohner der Städte in sich

trägt, gleichzeitig aber auch durch die Erlaubniß, */,
deö Areals zu veräußern, kleineren Capitalisten die Mög¬
lichkeit gewährt, Grundbesitz zu erwerben, und durch
diese Aussicht wieder eine Menge Arbeitskräfte, welche
nach diesem Ziele streben, dem Lande erhält. — Durch
die von mir proponirte Aufhebung aller Beschränkun¬
gen, welche nach der einen wie nach der anderen Seite
hin der Errichtung von Wohnungen entgegenstehen,

wird die Möglichkeit gegeben, daß der Mangel an Ob¬
dach beseitigt, und daß bei dem Betriebe der Landwirth¬
schaft uns gewiß nicht Arbeitskräfte fehlen werden.

Die Landwirthschaft wird durch meine Ideen nicht
beseitigt, nur gehoben, und der Ackerbau auf das Ter¬
rain beschränkt, welches er einnehmen muß, um die
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Landwirthschaft zur schönsten Blüthe zu führen. Oder
können wir des Ackerbaues ganz entbehren, ist er in
Hinsicht auf die Aufzucht des Viehes, seien es Füllen
oder Starken, nicht beinahe unentbehrlich?

Welche Vorschläge macht nun der Herr Vers-, um
die nothwendigen Kräfte zum Betriebe der Landwirth-
schaft herbeizuschaffen?

Der Herr Vers. beschränkt sich auf Wünsche und Hoff¬
nungen. Sind diese im Stande, der besprochenen Noth
zu wehren? Wünsche und Hoffnungen haben wir im¬
mer gehabt und doch ist die Arbciternoth da. Sie ver¬
langt ein thatkräftiges Handeln, einen klaren Blick dort
hinein, wo die Schäden liegen, und dann Abhülfe der¬
selben. —

Einen annähernd positiven Vorschlag macht freilich
der Herr Vers., indem er schreibt:

„Jeder Einzelne suche dem Uebel zu begegnen
dadurch, daß er Niederlassungsconcessionen ertheile."

Wenn nun aber Domanium, Städte und Ritterschaft
durch Thatsache» dargelegt haben, daß unter den jetzt
bestehenden Verhältnissen eine ausreichende Vermehrung
an Arbeitskräften nicht möglich ist, so bleibt durch jenen
Vorschlag die Frage immer noch unbeantwortet:

auf welchem Wege ist diesem Uebel zu begegnen?

Bock-Gr- Wcltzien.
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